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1. Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Gilching plant die Aufstellung des Bebauungsplanes „ehemaliges Zelenka-Ge-
lände“. Innerhalb des Plangebietes ist die Errichtung von mehrgeschossiger Wohnbebauung in
einem WA-Gebiet vorgesehen (vgl. Übersichtsplan, Anhang A, Seite 2).

Das geplante Wohngebiet liegt im Einwirkungsbereich folgender Geräuschemittenten in der Um-
gebung:

- In nördlicher Richtung das DAV-Kletterzentrum auf Fl.Nr. 209/2 sowie eine Skateanlage und
ein öffentlicher Parkplatz in Planung auf der Fl.Nr. 209 TF

- In nordöstlicher Richtung die BRK-Station (Katastrophenschutz) auf der Fl.Nr. 204

- In östlicher Richtung das Gewerbegebiet BAB 96 Nord (Bebauungsplan mit Emissionskontin-
genten). Hier sind auch die Vorhaltefläche für den Wertstoffhof (Fl.Nr. 139/2) berücksichtigt.

Im Rahmen der schalltechnischen vorliegenden Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren ist
die Verträglichkeit der geplanten Wohnbebauung in Bezug auf die genannten Geräuscheinwirk-
ungen nachzuweisen und die gegebenenfalls erforderlichen Schallschutzmaßnahmen ermitteln.

Hinsichtlich des einwirkenden Fluglärms durch den Flughafen Oberpfaffenhofen wird ein ent-
sprechender Passus gemäß der Formulierung des Landratsamtes [20] in die Satzung aufge-
nommen.

Aufgrund der planinduzierten Verkehrserzeugung ist zudem die Verträglichkeit der Tiefgaragen-
zufahrt der geplanten Wohnanlage in Bezug auf die angrenzende bestehende Wohnbebauung zu
prüfen.

Aufgabe der schalltechnischen Untersuchung im Einzelnen ist

Sport- und Freizeitgeräusche
- die Ermittlung der Schallemissionen des DAV Kletterzentrums und der geplanten Skateanlage

während der Tages- und Nachtzeit,
- die Berechnung der Schallimmissionen (Beurteilungspegel) an der geplanten Wohnbebauung

während der Tages- und Nachtzeit,
- der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den einschlägigen Immissionsrichtwerten

der 18 .BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) in Verbindung mit den Anforderungen
des KJG (Lärmschutz gegen Kinder- und Jugendspieleinrichtungen),

- die Nennung der gegebenenfalls erforderlichen Schallschutzmaßnahmen für die geplante
Wohnbebauung.

Verkehrsgeräusche
- die Ermittlung der Schallemissionen des geplanten öffentlichen Parkplatzes während der

Tages- und Nachtzeit,
- die Berechnung der Schallimmissionen (Beurteilungspegel) an der geplanten Wohnbebauung

während der Tages- und Nachtzeit,
- der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den einschlägigen Immissionsrichtwerten

der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung),
- die Nennung der gegebenenfalls erforderlichen Schallschutzmaßnahmen für die geplante

Wohnbebauung.
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Gewerbegeräusche
- die Ermittlung der Schallemissionen der BRK-Station während der Tages- und Nachtzeit,
- die Berechnung der Schallimmissionen (Beurteilungspegel) an der geplanten Wohnbebauung

während der Tages- und Nachtzeit,
- der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den einschlägigen Immissionsrichtwerten

der der TA Lärm unter Berücksichtigung der gewerblichen Gesamtgeräuschsituation (GE-
Gebiet BAB 96 Nord),

- die Nennung der gegebenenfalls erforderlichen Schallschutzmaßnahmen für die geplante
Wohnbebauung.

Tiefgaragenzufahrt Wohnanlage
- die Berechnung und Beurteilung der Tiefgaragenzufahrt hilfsweise nach den Regelungen der

TA Lärm.

Für die Satzung des Bebauungsplanes wird ein Textvorschlag zum Thema Immissionsschutz
ausgearbeitet.

Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse erfolgt in einem verständlichen Bericht. Die Bear-
beitung erfolgt in enger Abstimmung mit den Planungsbeteiligten.

2. Grundlagen

Diesem Bericht liegen zugrunde:
[1] Planunterlagen:

 Digitales Orthophoto (DOP) im Maßstab M 1:1.250 vom 16.08.2022, Bayerische Ver-
messungsverwaltung

 Bebauungsplan „ehemaliges Zelenka-Gelände“, Entwurf vom 22.03.2022 (Architekten
und Stadtplaner im PLANKREIS)

 1. Änderung des Bebauungsplanes „DAV-Kletterzentrum zwischen Grundschule Süd
und Frühlingstraße“, Entwurf vom 22.03.2022 (Architekten und Stadtplaner im PLAN-
KREIS)

 Bebauungsplan „Flurgrenzstraße / Frühlingstraße“, Entwurf vom 21.09.2020 (Architekten
und Stadtplaner im PLANKREIS)

 Bebauungsplan „Gewerbegebiet BAB 96 Nord“ vom 19.06.2017 mit 1. Änderung vom
14.01.2019

 Aktueller Flächennutzungsplan der Gemeinde Gilching (Auszug GeoLIS Starnberg)
[2] Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Sportan-

lagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1588, 1790) mit
erster Verordnung zur Änderung vom 09. Februar 2006 (BGBl. I, S. 1324), zweiter Verord-
nung zur Änderung vom 01. Juni 2017 sowie dritter Verordnung zur Änderung vom 08.
Oktober 2021

[3] Gesetz über Anforderungen an Lärmschutz bei Kinder- und Jugendspieleinrichtungen (KJG)
vom 20. Juli 2011, Bayerisches Gesetz- u. Verordnungsblatt Nr. 14/2011, 2129-1-9-UG

[4]  Schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 222101 / 2 vom 18.08.2022 zur 1. Änderung
des Bebauungsplanes „DAV-Kletterzentrum zwischen Grundschule Süd und Frühling-
straße“, Ingenieurbüro Greiner

[5] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90: Ausgabe 1990. Der Bundesminister für
Verkehr. Bonn, den 22. Mai 1990. Berichtigter Nachdruck Februar 1992
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[6] Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen,
Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen. Bayerisches
Landesamt für Umwelt; 6. überarbeitete Auflage; August 2007

[7] VDI-Richtlinie 3770, September 2012, Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und
Freizeitanlagen

[8] Geräusche aus „Biergärten“ – ein Vergleich verschiedener Prognoseansätze, Bayer. Lan-
desamt für Umweltschutz, München, Januar 1999

[9] Geräusche von Trendsportanlagen - Teil 1 und 2, Bayer. Landesamt für Umwelt, Augsburg,
Oktober 2005 und Juni 2006

[10] VDI-Richtlinie 2714: Schallausbreitung im Freien. Januar 1988
[11] VDI-Richtlinie 2720 Blatt 1: Schallschutz durch Abschirmung im Freien, März 1997
[12] Angaben des Deutschen Alpenvereins e.V. (Hr. Urban, Hr. Wiedemann) im Juni sowie Au-

gust 2022 zum bestehenden und geplanten Betrieb des Kletterzentrums
[13] Ortsbesichtigung am 17.08.2022 im Bereich des Untersuchungsgebietes
[14] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Ver-

kehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990; BGBl. I, S. 1036 – 1052
[15] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Tech-

nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998, GMBl 1998,
Nr. 26, S. 503 mit Änderung vom 01.Juni 2017

[16] DIN ISO 9613-2: Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren. Oktober 1999

[17] "Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen
von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen". Umweltplanung Arbeits- und Um-
weltschutz Heft 192, Hessische Landesanstalt für Umwelt, G.-Nr.: 3.5.3/325 vom 16.05.1995
mit Aktualisierung im Jahr 2005

[18] Angaben der BRK Station auf der Fl.Nr. 204 (Hr. Lenz) vom 19.08.2022 zu den be-
stehenden Betriebsabläufen der Abteilung Katastrophenschutz

[19] Schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 4500/B1/mec vom 13.04.2016 mit Anpassung
der Geräuschkontingentierung vom 27.10.2016 (Bericht Nr. 4500/L1/hu) zum Bebauungs-
plan „Gewerbegebiet BAB 96 Nord“ (bzw. Gewerbegebiet Argelsried), Ingenieurbüro
Steger & Partner GmbH

[20] Immissionsschutzfachliche Stellungnahme des Landratsamtes Starnberg (Fr. Letz, Untere
Immissionsschutzbehörde) vom 13.05.2022 zum Bebauungsplanes „ehemaliges Zelenka-
Gelände“

[21] Telefonische Besprechungen mit der Gemeinde Gilching (Hr. Huber, Hr. Schwarzkopf) so-
wie dem Landratsamt Starnberg (Fr. Letz, Untere Immissionsschutzbehörde) im August
2022 zur Vorgehensweise bei der schalltechnischen Untersuchung
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3. Sport- und Freizeitgeräusche (Kletterzentrum, Skateanlage)

3.1 Allgemeine Anforderungen

18. BImSchV

Für die Errichtung und den Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen ist zur Berechnung und Beur-
teilung der Schallimmissionen die Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV [2]) heran-
zuziehen. Sie gilt auch für Geräusche, die durch Einrichtungen verursacht werden, die „mit der
Sportanlage in einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen". Dazu ge-
hören z.B. Parkplätze.

Gemäß der 18. BImSchV sind Sport- und Freizeitanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass
die in der folgenden Tabelle 1 genannten Immissionsrichtwerte nicht überschritten werden:

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV

Nutzungszeit
Immissionsrichtwerte in dB(A) nach Gebieten

WR WA MI MU GE

tags außerhalb der Ruhezeiten 1

tags innerhalb der Ruhezeiten 2 50 55 60 63 65

tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 3 45 50 55 58 60

nachts (lauteste Nachtstunde) 35 40 45 45 50

1 werktags von 08:00 bis 20:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 09:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 20:00 Uhr

2 werktags von 20:00 bis 22:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 13:00 bis 15:00 Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr

3 werktags von 06:00 bis 08:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 07:00 bis 09:00 Uhr

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als
30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Die Immissionsrichtwerte sind 0,5 m vor den geöffneten Fenstern von schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen (Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, Büroräume und ähnliches) einzuhalten. Auf Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte kann nicht mit passiven Schallschutzmaßnahmen (z.B.
Schallschutzfenster) reagiert werden.

KJG

Zur Beurteilung des von Jugendspieleinrichtungen (hierzu zählen Skateanlagen) ausgehenden
Lärms ist gemäß dem bayerischen Gesetz über Anforderungen an den Lärmschutz bei Kinder-
und Jugendspieleinrichtungen (KJG [3]) die 18. BImSchV mit der Maßgabe anzuwenden, dass
die besonderen Regelungen und Immissionsrichtwerte für Ruhezeiten keine Anwendung finden.

Die Beurteilungszeit beträgt 15 Stunden (07:00 bis 22:00 Uhr). Außerhalb dieser Zeit dürfen
Jugendspieleinrichtungen nicht betrieben werden. Jugendspieleinrichtungen sind so zu errichten
und zu betreiben, dass die Immissionsrichtwerte unter Einrechnung der Geräuschimmissionen
anderer Jugendspieleinrichtungen nicht überschritten werden.

Anmerkung zu Kindergeräuschen:

- Gemäß § 22, Absatz 1a des Bundesimmissionsschutzgesetzes sind Geräuscheinwirkungen,
die von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen wie bei-
spielsweise Ballspielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, im Regelfall keine schädliche
Umwelteinwirkung. Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz-
und -richtwerte nicht herangezogen werden. Auch gemäß dem KJG sind die natürlichen
Lebensäußerungen von Kindern, die Ausdruck natürlichen Spielens oder anderer kindlicher
Verhaltensweisen sind, als sozialadäquat hinzunehmen.
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3.2 Anforderungen / Vorgehensweise im vorliegenden Fall

Anwendung der 18. BImSchV / KJG

Gemäß den vorliegenden Angaben [12] ist die Sektion München des DAV e.V. ein gemein-
nütziger Sportverein, der keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgt. Insofern erfolgt auch der Betrieb
des Kletterzentrums Gilching ohne Gewinnerzielungsabsicht. Die schalltechnische Berechnung
und Beurteilung der Anlage ist daher gemäß der 18. BImSchV durchzuführen.

Für die Skateanlage besteht derzeit nur eine informelle Planung. Die Anlage war im ursprüng-
lichen Bebauungsplanentwurf „Flurgrenzstraße / Frühlingstraße“ vom 21.09.2020 [1] vorgesehen.
Diese soll aber nach Möglichkeit weiterhin realisiert werden. Im Rahmen der öffentlichen Aus-
legung des gegenständlichen Bebauungsplanes sind mit Schreiben vom 13.05.2022 [20]
immissionsschutzfachliche Anregungen des Landratsamtes Starnberg eingegangen. So sollen
bei der Beurteilung der schalltechnischen Situation an der geplanten Wohnbebauung neben den
Schallemissionen des erweiterten Kletterzentrums auch die Schallemissionen der möglichen
Skateanlage berücksichtigt werden. Die ursprünglich auf der Fl.Nr. 204 geplanten Nachfolge-
nutzungen (Turnhalle und Kindertagesstätte) entfallen gemäß den Angaben der Gemeinde [21]
und können unberücksichtigt bleiben.

Die geplante Skateanlage als typische Jugendspieleinrichtung ist gemäß den Regelungen des
KJG [3] zu berechnen und zu beurteilen. Eine Aufsummierung ist nur mit weiteren Jugendspiel-
einrichtungen durchzuführen, nicht jedoch mit Sportanlagen wie dem Kletterzentrum.

Die Berechnung und Beurteilung der Schallimmissionen an der geplanten Wohnbebauung erfolgt
somit für das Kletterzentrum und die mögliche Skateanlage getrennt.

Immissionsorte und Immissionsrichtwerte

Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation wird an der geplanten Wohnbebauung der
maßgebliche nächstgelegene Immissionsort IO 1 gewählt (vgl. Übersichtsplan, Anhang A,
Seite 2).

Durch den Betrieb des Kletterzentrums darf der unter Punkt 3.1 in Tabelle 1 genannte
Immissionsrichtwert von 55 dB(A) für WA-Gebiete innerhalb und außerhalb der Ruhezeiten an
Werktagen sowie Sonn- und Feiertagen am Immissionsort IO 1 nicht überschritten werden.

Zudem ist aufgrund der regelmäßigen Öffnungszeit bis 23:00 Uhr auch die „ungünstigste“ Nacht-
stunde von 22:00 bis 23:00 Uhr (Kletterbetrieb und Abfahrt der Besucher) zu beurteilen. In
diesem Zeitraum darf gemäß Tabelle 1 ein Immissionsrichtwert von 40 dB(A) für WA-Gebiete
nicht überschritten werden.

Durch den Betrieb der Skateanlage darf gemäß KJG tags zwischen 07:00 und 22:00 Uhr der
Immissionsrichtwert von 55 dB(A) für WA-Gebiete nicht überschritten werden. Die Ruhezeiten-
regelungen der 18. BImSchV gelten nicht.

3.3 Schallemissionen Kletterzentrum

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „DAV-Kletterzentrum zwischen Grundschule Süd und
Frühlingstraße“ [1] sieht die Erweiterung des Kletterzentrums um eine weitere Kletterhalle vor.
Hierzu liegt unsere schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 222101 / 2 vom 18.08.2022 [4] vor.
Der folgende Emissionsansatz wird aus der genannten Untersuchung übernommen:

Für das Kletterzentrum liegt eine Konzeptplanung aus dem Jahr 2020 vor. Durch den aufge-
ständerten Erweiterungsbau wird der bestehende Parkplatzbereich nordwestlich des Gebäudes
überbaut. Zukünftig stehen dann insgesamt 36 Stellplätze in einem offenen Parkdeck zur Ver-
fügung.
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Gemäß den vorliegenden Angaben [12] ist das Kletterzentrum täglich im Regelfall von 09:00 bis
23:00 Uhr geöffnet.

Für die Berechnung und Beurteilung des Kletterzentrums werden folgende maßgebliche Beur-
teilungszeiträume der 18. BImSchV (vgl. auch Punkt 3.1) untersucht:

- Tags innerhalb der Ruhezeiten von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr bzw. an Sonn- und Feiertagen
zusätzlich von 13:00 bis 15:00 Uhr. Die Beurteilungszeit beträgt 2 Stunden.

- Nachts in der ungünstigsten bzw. lautesten Nachtstunde von 22:00 bis 23:00 Uhr. Die
Beurteilungszeit beträgt 1 Stunde.

Die morgendlichen Ruhezeiten werktags von 06:00 bis 08:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen
von 07:00 bis 09:00 Uhr mit einem reduzierten Immissionsrichtwert von 50 dB(A) sind im vor-
liegenden Fall für die Berechnungen nicht relevant (Öffnung nur Dienstag ab 07:00 Uhr, vgl. Be-
urteilung unter Punkt 3.6).

Werden die Immissionsrichtwerte an der Wohnbebauung in den genannten maßgeblichen Beur-
teilungszeiträumen eingehalten bzw. unterschritten, so ist auch in den übrigen Zeiträumen sicher
von der Unterschreitung der Richtwerte auszugehen.

Folgende geräuschrelevante Bereiche des Kletterzentrums mit Erweiterung sind zu berücksichti-
gen:

Parkplatz / Parkdeck

Gemäß den Betreiberangaben [12] ist täglich mit etwa 200 bis 300 Kunden (meist mit Pkw) zu
rechnen. Die Kernzeit ist werktags von 18:00 bis 21:00 Uhr. In der Zeit von 22:00 bis 23:00 Uhr
(lauteste Nachtstunde) sind noch etwa 10 Kunden anwesend.

Im Rahmen der Bauleitplanung werden für die Frequentierung des Parkplatzes bzw. Parkdecks
mit 36 Stellplätzen konservative Annahmen getroffen. Hierzu wird in den o.g. Beurteilungs-
zeiträumen tags mit 1 Pkw-Bewegung und nachts mit 0,5 Pkw-Bewegungen je Stellplatz und
Stunde gerechnet. Somit ergeben sich innerhalb der 2-stündigen Ruhezeit tags 72 Pkw-Beweg-
ungen und in der lautesten Nachtstunde 18 Pkw-Bewegungen.

Die Berechnung der Parkplatzgeräusche erfolgt entsprechend der Regelung der 18. BImSchV
nach den RLS-90 [5]. Die Berechnung der Schallabstrahlung der Öffnungsflächen des Parkdecks
erfolgt nach dem in der Parkplatzlärmstudie [6] unter Punkt 8.4 beschriebenen Verfahren für
Parkhäuser. Hierzu werden im Sinne einer der sicheren Seite liegenden Berechnung folgende
Randbedingungen zugrundegelegt:

- Es wird umlaufend (mit Ausnahme des Verbindungsbaus) mit einer offenen Fassadenfläche
des Parkdecks (Höhe 2,15 m) gerechnet.

- Die erforderliche Wärmedämmung an der Deckenunterseite des Parkdecks weist in der Re-
gel auch schallabsorbierende Eigenschaften auf. Es wird ein Schallabsorptionskoeffizient
α ≥ 0,5 angenommen.

- Innerhalb des überbauten Parkdeckbereichs sind 16 Stellplätze angeordnet. Weitere 20 Stell-
plätze liegen nicht überbaut am Rand der Parkplatzfläche. Für die Berechnung der Schall-
abstrahlung der offenen Parkdeckfassade werden die Park- und Fahrbewegungen der 16
überbauten Stellplätze sowie zusätzlich die den 20 offenen Stellplätzen zugeordneten Fahr-
bewegungen zugrunde gelegt. Aus dem Schallleistungspegel durch die Park- und Fahr-
bewegungen innerhalb des Parkdecks und der äquivalenten Absorptionsfläche ergibt sich
der Innenschallpegel, welcher den Berechnungen der Schallabstrahlung der Öffnungsflächen
zugrundegelegt werden. Dieser beträgt innerhalb der 2-stündigen Ruhezeit tags 64 dB(A)
und in der lautesten Nachtstunde 61 dB(A).

- Die 20 nicht überbauten Stellplätze werden als Parkplatz gemäß RLS-90 angesetzt.
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Kletterwände im Freibereich

An den Kletterwänden im Freibereich (Südwest- und Südostfassade der bestehenden Halle) ent-
stehen im Zuge der Klettervorgänge im Wesentlichen Schallemissionen durch technische Ge-
räusche (u.a. Schlagen der Seile, Karabiner gegen die Wände) als auch durch einzelne Zurufe.

Im Rahmen der Untersuchung [4] wurden orientierende Messungen im Bereich der Grund-
stücksgrenzen durchgeführt. Hieraus ergibt sich je Kletterwand mit ca. 4 Kletterern ein Schallleist-
ungspegel LWA inkl. Zuschlag für die Impulshaltigkeit der Geräusche in Höhe von 82 dB(A).

Es werden innerhalb der 2-stündigen Ruhezeit tags durchgehend die Schallemissionen von
insgesamt 8 Kletterern angesetzt (je 4 Kletterer an der Südwest- und an der Südostwand). In der
der lautesten Nachtstunde wird eine auf 50 % reduzierte Auslastung berücksichtigt.

Anmerkung:
- Im Zuge der Messungen konnte keine relevanten Schallemissionen aus dem Inneren der

Kletterhalle festgestellt werden. Auf eine Ermittlung der Schallabstrahlung über Fassaden
oder Dach kann daher verzichtet werden.

Kommunikationsgeräusche im Freibereich

Die Kommunikationsgeräusche der Besucher bzw. Kletterer im Bereich der Bodenfläche vor den
Kletter- und Boulderwänden werden gemäß der VDI-Richtlinie 3770 [7] in Ansatz gebracht. Die
Bodenfläche liegt etwa 4,5 m abgesenkt gegenüber dem umliegenden Gelände.

Innerhalb der 2-stündigen Ruhezeit tags werden durchgehend 10 sprechende Personen (Schall-
leistungspegel je Person LWA 65 dB(A) für normales Sprechen) angesetzt. In der lautesten
Nachtstunde werden durchgehend 5 sprechende Personen berücksichtigt.

Kiosk / Wirtsgarten

Für den kleinen Wirtsgarten mit Kiosk im Bereich der südwestlichen Grundstücksgrenze wird ge-
mäß der Veröffentlichung des bayerischen LfU [8] ein sog. „leiser Biergarten“ mit einem flächen-
bezogenen Schallleistungspegel L``WA in Höhe von 61 dB(A) angesetzt. Innerhalb der 2-stündigen
Ruhezeit tags wir die durchgehende Nutzung berücksichtigt. In der lautesten Nachtstunde nach
22:00 Uhr ist der Wirtsgarten mit Kiosk geschlossen.

Haustechnische Anlagen auf dem Dach

Auf dem Dach der bestehende Kletterhalle befindet sich eine Lüftungsanlage. Genaue Daten zu
den Schallemissionen liegen derzeit nicht vor. Im Zuge der Ortsbesichtigung konnten keine
Emissionen festgestellt werden.

Für die Berechnungen wird in beiden Beurteilungszeiträumen auf der sicheren Seite liegend
durchgehend ein Schallleistungspegel LWA in Höhe von 70 dB(A) angesetzt. Gleiches wird für den
geplanten Erweiterungsbau berücksichtigt.

Emissionsansatz

In den folgenden Tabellen 2 und 3 sind die detaillierten Emissionsansätze für die beiden maßgeb-
lichen Beurteilungszeiträume dargestellt (vgl. auch Detailplan, Anhang A, Seite 3 sowie Eingabe-
daten, Anhang B, Seite 5).
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Tabelle 2: Schallemissionen Tags innerhalb der Ruhezeiten (Beurteilungszeit 2 Stunden)
Schallquelle Schallleistungspegel Anzahl / Einwirkzeit Emissionspegel Bemerkung

Parkplatz / Parkdeck

Einfahrt Pkw L`WA = 47,5 dB(A) 36 Pkw-Bewegungen LWA = 66,8 dB(A) gemäß [5, 6]

Ausfahrt Pkw L`WA = 47,5 dB(A) 36 Pkw- Bewegungen LWA = 66,8 dB(A) gemäß [5, 6]

17 offene Stellplätze - 34 Pkw-Bewegungen LWA = 85,5 dB(A) gemäß [5, 6]

3 offene Stellplätze - 6 Pkw-Bewegungen LWA = 78,0 dB(A) gemäß [5, 6]

Abstrahlung offene Parkdeckfassade LI = 64,0 dB(A) 72 Pkw-Bewegungen LWA = 83,5 dB(A) gemäß [5, 6]

Kletterwände Freibereich

Kletterwand Südwest LWA = 82,0 dB(A) 2 Stunden LWA = 82,0 dB(A) gemäß [4]

Kletterwand Südost LWA = 82,0 dB(A) 2 Stunden LWA = 82,0 dB(A) gemäß [4]

Kommunikationsgeräusche Freibereich sowie Kiosk / Wirtsgarten

Kommunikationsgeräusche im
Freibereich vor den Kletterwänden LWA = 65,0 dB(A) 10 Personen sprechen

durchgehend 2 Stunden LWA = 75,0 dB(A) gemäß [7]

Kiosk / Wirtsgarten L``WA = 61,0 dB(A)- 141 m², 2 Stunden LWA = 82,5 dB(A) gemäß [8]

Haustechnische Anlagen

Lüftungsanlage Bestand LWA = 70,0 dB(A) 2 Stunden LWA = 70,0 dB(A) gemäß [4]

Lüftungsanlage Erweiterung LWA = 70,0 dB(A) 2 Stunden LWA = 70,0 dB(A) gemäß [4]

Tabelle 3: Schallemissionen lauteste Nachtstunde (Beurteilungszeit 1 Stunde)
Schallquelle Schallleistungspegel Anzahl / Einwirkzeit Emissionspegel Bemerkung

Parkplatz / Parkdeck

Einfahrt Pkw L`WA = 47,5 dB(A) 9 Pkw-Bewegungen LWA = 63,7 dB(A) gemäß [5, 6]

Ausfahrt Pkw L`WA = 47,5 dB(A) 9 Pkw- Bewegungen LWA = 63,7 dB(A) gemäß [5, 6]

17 offene Stellplätze - 8 Pkw-Bewegungen LWA = 82,5 dB(A) gemäß [5, 6]

3 offene Stellplätze - 2 Pkw-Bewegungen LWA = 75,0 dB(A) gemäß [5, 6]

Abstrahlung offene Parkdeckfassade LI = 61,0 dB(A) 18 Pkw-Bewegungen LWA = 80,5 dB(A) gemäß [5, 6]

Kletterwände Freibereich

Kletterwand Südwest LWA = 82,0 dB(A) 1 Stunde, 50 % Auslastung LWA = 79,0 dB(A) gemäß [4]

Kletterwand Südost LWA = 82,0 dB(A) 1 Stunde, 50 % Auslastung LWA = 79,0 dB(A) gemäß [4]

Kommunikationsgeräusche Freibereich

Kommunikationsgeräusche im
Freibereich vor den Kletterwänden LWA = 65,0 dB(A) 5 Personen sprechen

durchgehend 1 Stunde LWA = 72,0 dB(A) gemäß [7]

Haustechnische Anlagen

Lüftungsanlage Bestand LWA = 70,0 dB(A) 1 Stunde LWA = 70,0 dB(A) gemäß [4]

Lüftungsanlage Erweiterung LWA = 70,0 dB(A) 1 Stunde LWA = 70,0 dB(A) gemäß [4]
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3.4 Schallemissionen Skateanlage

Gemäß den Angaben der Gemeinde Gilching [21] besteht für die Skateanlage derzeit nur eine
informelle Planung. Die Anlage war im ursprünglichen Bebauungsplanentwurf „Flurgrenzstraße /
Frühlingstraße“ vom 21.09.2020 [1] vorgesehen. Diese soll aber nach Möglichkeit weiterhin
realisiert werden.

Für die Berechnungen wird der im o.g. Bebauungsplan vorgesehene Standort („Standort Südost“)
zugrundegelegt. Zudem erfolgen die Berechnungen für den „Alternativ-Standort“ (Tausch von
Skateanlage mit dem geplanten öffentlichen Parkplatz). An beiden Standorten wird eine Fläche
von ca. 1.000 m² für die Anlage veranschlagt. Die emittierende Fläche wird jeweils entlang der
nordwestlichen Grenze angesetzt (möglichst großer Abstand zur geplanten bzw. zur bestehenden
Wohnbebauung). Beide Standorte sind in den Detailplänen im Anhang A auf Seite 4 dargestellt.

Bei den Berechnungen werden auf der sicheren Seite liegend keine zusätzlichen abschirmenden
Maßnahmen an der Skateanlage (z.B. der ursprünglich vorgesehene Wall oder die Graffiti-Wand)
berücksichtigt.

Für die geplante Skateanlage sollen die Skate-Einrichtungen der bestehenden Anlage am Starn-
berger Weg verwendet werden bzw. eine ähnliche Anlage mit neuen Einrichtungen errichtet
werden.

Die Einrichtungen sind in der folgenden Tabelle 4 mit den entsprechenden Schallleistungen in
Abhängigkeit der Nutzung (Inline-Skate bzw. Skateboard) genannt. Die Werte basieren auf den
Angaben des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (Geräusche von Trendsportanlagen - Teil 1
[7 bzw. 9]).

Tabelle 4: Schallleistungspegel Skateanlage

Einrichtungen
Schallleistungspegel LWA*

in dB(A)

Inline-Skate Skateboard
1 x Funbox 92 102

6 x Coping Ramp / Jump Ramp 98 104
1 x Olliebox 85 93

1 x Bank 92 99
Summenpegel 100 107

* In den Schallleistungspegeln wurde der Zuschlag für die Impulshaltigkeit sowie die Nutzungshäufigkeit (Ereignisse je Stunde)
gemäß [7] berücksichtigt. Die Werte sind noch um die tägliche Nutzungszeit der Anlage zu korrigieren.

Somit kann für die Skateanlage in Abhängigkeit der Nutzungsart (Inline-Skate bzw. Skateboard)
ein Schallleistungspegel zwischen 100 bis 107 dB(A) angenommen werden.

Basierend auf unserer im Jahr 2014 durchgeführten Messung der Skateanlage am Starnberger
Weg konnte bei einer repräsentativen Nutzung der Anlage (Kinder und Jugendliche mit sog. Stunt
Scootern) ein Schallleistungspegel von 101 dB(A) ermittelt werden.

Aus schalltechnischer Sicht ist die Annahme einer reinen Nutzung durch Skateboarder am ge-
räuschintensivsten. Jedoch ist heute auf nahezu allen Anlagen eine Mischnutzung (Skateboards,
Inline-Skates, Stunt Scooter, BMX-Räder) vorzufinden.

In dem maßgeblichen Beurteilungszeitraum, d.h. werktags 07:00 bis 22:00 Uhr (vgl. Punkt 3.1)
wird von einer Nutzung bzw. Einwirkzeit der Skateanlage über die Hälfte der Beurteilungszeit
ausgegangen. Mit diesem Ansatz einer 7,5-stündigen Nutzung der Anlage während der Tageszeit
liegt man auch im Hinblick auf die insbesondere an Wochenenden und zu Ferienzeiten mögliche
intensive Nutzung der Anlage auf der sicheren Seite. Dies zeigt im Wesentlichen auch die Proto-
kollierung eines Anwohners am Starnberger Weg für die erste Augustwoche 2014, die im Zuge
der o.g. Messungen erstellt wurde.
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Emissionsansatz

Im Sinne eines auf der sicheren Seite liegenden Emissionsansatzes wird im vorliegenden Fall für
die Skateanlage ein Schallleistungspegel LWA in Höhe von 105 dB(A) inkl. Impulshaltigkeits-
zuschlag über 7,5 Stunden täglich in Ansatz gebracht.
Es ergibt sich folgender zeitkorrigierter Schallleistungspegel in Höhe von LWA = 102 dB(A) (vgl.
Eingabedaten, Anhang B, Seite 5).

3.5 Durchführung der Berechnungen

Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit EDV-Unterstützung nach den VDI-Richt-
linien 2714 und 2720 [10, 11].

Hierzu wird über das Untersuchungsgebiet ein rechtwinkliges Koordinatensystem gelegt. Die Ko-
ordinaten aller schalltechnisch relevanten Elemente werden dreidimensional in die EDV-Anlage
eingegeben. Dies sind im vorliegenden Fall:
 Linien- und Flächenschallquellen, Parkplätze
 Abschirmkanten
 Bestehende und geplante Gebäude; sie werden einerseits als Abschirmkanten berück-

sichtigt, zum anderen wirken die Fassaden schallreflektierend (eingegebener Reflexions-
verlust 1 dB)

 Immissionsort IO 1 an der geplanten Wohnbebauung (vgl. Ausführungen unter Punkt 3.2)

Es werden linienförmige Elemente durch Geradenstücke angenähert. Flächen werden durch
Polygonzüge nachgebildet. Das eingesetzte Programm "Cadna A" (Version 2022 MR 1) unterteilt
die Schallquellen in Teilstücke bzw. -flächen, deren Ausdehnungen klein gegenüber den Ab-
ständen von den Immissionsorten sind und die daher als Punktschallquellen behandelt werden
können.

Das Untersuchungsgebiet kann im vorliegenden Fall für die Berechnungen als eben angesetzt
werden. Die Gebäude- und Geländehöhen werden auf Basis der vorliegenden Planunterlagen [1]
und den Erkenntnissen der Ortsbesichtigung [13] angesetzt.

Das Berechnungsprogramm hat hieraus ein digitales Geländemodell entwickelt, welches die Ba-
sis für die Ausbreitungsberechnungen ist. Bei der Ausbreitungsrechnung werden die Pegel-
minderungen durch Abstandsvergrößerung und Luftabsorption, Boden- und Meteorologiedämpf-
ung sowie Abschirmung berücksichtigt.

Die Pegelzunahme durch Reflexionen wird für die Sport- und Freizeitgeräusche bis zur
3. Reflexion berücksichtigt.

3.6 Schallimmissionen und Beurteilung Kletterzentrum

Berechnungsergebnisse

Aufgrund des Emissionsansatzes gemäß Punkt 3.3 für das erweiterte Kletterzentrum ergeben
sich folgende Beurteilungspegel (gerundet auf ganze dB(A)) an dem maßgeblichen Immissionsort
IO 1 der geplanten Wohnbebauung:



Ingenieurbüro  Greiner Bericht Nr. 222100 / 2 vom 19.08.2022

- 13 -

Tabelle 5: Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte

Immissionsort Gebiet

Beurteilungspegel
in dB(A)

Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV
in dB(A)

Tag
innerhalb der
Ruhezeiten

Nacht
(lauteste

Nachtstunde)

Tag
innerhalb der
Ruhezeiten

Nacht
(lauteste

Nachtstunde)
IO 1 EG

WA
36 32

55 40IO 1 1.OG 36 32
IO 1 2.OG 37 33

Die detaillierten Beurteilungspegel und Teilbeurteilungspegel sind im Anhang B auf der Seite 2
dargestellt.

Beurteilung

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den einzuhaltenden Immissionsrichtwerten
der 18. BImSchV zeigt folgende Ergebnisse:

Tags innerhalb der Ruhezeiten von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr bzw. an Sonn- und Feiertagen zu-
sätzlich von 13:00 bis 15:00 Uhr wird der Immissionsrichtwert (55 dB(A)) im geplanten WA-Gebiet
um mindestens 18 dB(A) unterschritten.

Auch der um 5 dB(A) reduzierte Immissionsrichtwert von 50 dB(A) in den morgendlichen Ruhe-
zeiten werktags von 06:00 bis 08:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 07:00 bis 09:00 Uhr
wird deutlich unterschritten. Derzeit ist die Anlage ohnehin nur Dienstag ab 07:00 Uhr geöffnet.

In den übrigen Beurteilungszeiten außerhalb der Ruhezeiten (werktags 08:00 bis 20:00 Uhr sowie
an Sonn- und Feiertagen von 09:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 20:00 Uhr) ist mit noch höheren
Unterschreitungen des Immissionsrichtwertes zu rechnen.

In der ungünstigsten bzw. lautesten Nachtstunde von 22:00 bis 23:00 Uhr wird der Immissions-
richtwert (40 dB(A)) im geplanten WA-Gebiet um mindestens 7 dB(A) unterschritten.

Die schalltechnische Situation während der Tages- und Nachtzeit ist als unkritisch einzustufen.
Mit den vorliegenden Berechnungsergebnissen liegt man aufgrund des konservativen Emissions-
ansatzes sowie der deutlichen Unterschreitung der Immissionsrichtwerte auf der sicheren Seite.

3.7 Schallimmissionen und Beurteilung Skateanlage

Berechnungsergebnisse

Aufgrund des Emissionsansatzes gemäß Punkt 3.4 für die Skateanlage ergeben sich folgende
Beurteilungspegel (gerundet auf ganze dB(A)) an dem maßgeblichen Immissionsort IO 1 der
geplanten Wohnbebauung:

Tabelle 6: Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte

Immissionsort Gebiet
Beurteilungspegel Tag

in dB(A)
Immissionsrichtwert der

18. BImSchV in dB(A)

Skateanlage
Standort Südost

Skateanlage
Alternativ-Standort Tag

IO 1 EG
WA

53 51
55IO 1 1.OG 54 51

IO 1 2.OG 55 52

Die detaillierten Beurteilungspegel sind im Anhang B auf der Seite 2 dargestellt.
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Beurteilung

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit dem einzuhaltenden Immissionsrichtwert
der 18. BImSchV (in Verbindung mit den Reglungen des KJG) zeigt folgende Ergebnisse:

Bei Ansatz des Standortes Südost für die Skateanlage (entsprechend dem ursprünglichen Be-
bauungsplan [1]) wird der Immissionsrichtwert tags (55 dB(A) im Zeitraum von 07:00 Uhr bis
22:00 Uhr) im obersten Geschoss erreicht bzw. eingehalten. In den unteren Geschossen (EG,
1.OG) beträgt die Unterschreitung ca. 1 bis 2 dB(A).

Bei Ansatz des Alternativ-Standortes für die Skateanlage wird der Immissionsrichtwert tags
(55 dB(A) im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr) um bereits im obersten Geschoss um min-
destens ca. 3 dB(A) unterschritten. In den unteren Geschossen (EG, 1.OG) beträgt die Unter-
schreitung ca. 4 dB(A).

Die schalltechnische Situation ist für beide untersuchte Standorte als verträglich einzustufen,
wenngleich sich der entferntere Alternativ-Standort in Bezug auf die geplante Wohnbebauung
naturgemäß als unkritischer darstellt. Die nachfolgend unter Punkt 3.8 genannten Ausführungen
zu möglichen Schallschutzmaßnahmen sind zu beachten.

In Bezug auf die bestehende Wohnbebauung entlang der Flurgrenzstraße sind die beiden mög-
lichen Standorte der Skateanlage etwa gleichwertig einzustufen. In beiden Fällen kann der
Immissionsrichtwert für WR-Gebiete (50 dB(A)) knapp eingehalten werden.

3.8 Schallschutzmaßnahmen

Unter Berücksichtigung der berechneten Beurteilungspegel und der Einhaltung der Immissions-
richtwerte für beide Standortvarianten der Skateanlage sind an der geplanten Wohnbebauung
keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Zudem liegt derzeit nur eine „informelle“ Planung der
Skateanlage vor.

Grundsätzlich sind die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV 0,5 m vor den geöffneten Fenstern
von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, Büroräume und ähn-
liches) einzuhalten. Auf Überschreitungen der Immissionsrichtwerte kann daher nicht mit passiv-
en Schallschutzmaßnahmen (z.B. Schallschutzfenster) reagiert werden. Im Fall von Überschreit-
ungen sind daher prinzipiell nur folgende Maßnahmen möglich:

- Geeignete Grundrissplanung, die an betroffenen Gebäudefassaden keine öffenbaren Fenster
von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer) vorsieht. Dort
sind soweit möglich ausschließlich Fenster von Nebenräumen (Küchen, Bäder, Toiletten,
Flure und Treppenhäuser, Laubengänge) vorzusehen.

- Ist diese Grundrissplanung nicht an allen Gebäudefassaden möglich, so sind dort vor den
Fenstern von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen verglaste Vorbauten (z.B. Loggien) zu
errichten, die keine Aufenthaltsräume sein dürfen. Diese Vorbauten müssen ausreichend be-
lüftet werden und dürfen nur zu Reinigungszwecken zu öffnen sein. Alternativ sind auch nicht
öffenbare Festverglasungen anstelle der Fenster und Vorbauten möglich (Öffnung nur zu
Reinigungszwecken).

Eine Umsetzung der genannten Maßnahmen an der geplanten Wohnbebauung ist im Regelfall in
der Planung nicht unproblematisch und daher zu vermeiden.

Im vorliegenden Fall werden die zulässigen Schallemissionen einer möglichen Skateanlage ohne-
hin im Wesentlichen durch die bereits bestehende Wohnbebauung entlang der Flurgrenzstraße
(WR-Gebiet) limitiert.
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Die Schallemissionen einer möglichen Skateanlage können an beiden Standorten durch ab-
schirmende Maßnahmen reduziert werden. Beispielsweise können durch eine Lärmschutzwand-
bzw. -wall mit ca. 2,5 m Höhe über Geländeniveau entlang der südwestlichen Grenze der Skate-
anlage und eine zusätzliche Absenkung der Anlage gegenüber dem Geländeniveau um ca. 0,5 m
an der geplanten und der bestehenden Wohnbebauung Pegelreduzierungen von bis zu etwa
3 dB(A) erreicht werden.

Des Weiteren hat die Gestaltung der Anlage wesentlichen Einfluss auf die Schallemissionen. So
wurde im vorliegenden Fall auf der sicheren Seite liegend mit einer „lauten“ Skateanlage ge-
rechnet, bei der durch Sprünge und Tricks an den verschiedenen Einrichtungen vergleichsweise
hohe Emissionen durch Schlaggeräusche entstehen. Es besteht eine Vielzahl von Möglichkeiten
diese Anlagen durch entsprechende Einrichtungen geräuschärmer zu gestalten. Alternativ sind
auch grundsätzlich geräuscharme Rollsportanlagen in Betracht zu ziehen, beispielsweise sog.
„Pumptracks“ (z.B. neue Anlage am Starnberger Weg in Germering).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Schallschutzmaßnahmen an der geplanten Wohn-
bebauung im vorliegenden Fall nicht sinnvoll bzw. zielführend sind. Erforderliche Schallschutz-
maßnahmen müssen an der Skate- bzw. Rollsportanlage selbst umgesetzt werden, sodass die
Immissionsrichtwerte an der bestehenden und geplanten Wohnbebauung sicher eingehalten wer-
den können.

4. Verkehrsgeräusche (öffentlicher Parkplatz)

4.1 Allgemeine Anforderungen

Gemäß dem Bundes-Immissionsschutzgesetz gelten für den Bau oder die wesentliche Änderung
von öffentlichen Straßen (bzw. öffentlichen Parkplätzen) sowie von Schienenwegen der Eisen-
bahnen und Straßenbahnen die Anforderungen der 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV vom 12.06.1990 [14]).

Beim Bau oder der wesentlichen Änderung ist sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel einen
der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht überschreitet.

Die Immissionsgrenzwerte (IGW) betragen u.a.:
 in reinen und allgemeinen Wohngebieten tags 59 dB(A)

und Kleinsiedlungsgebieten nachts 49 dB(A)

Die Art der Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in den Bebauungsplänen.
Liegt kein Bebauungsplan vor, sind die Anlagen entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit zu beur-
teilen. Wird die zu schützende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeübt, so ist nur
der Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum anzuwenden.

4.2 Anforderungen / Vorgehensweise im vorliegenden Fall

Anwendung der 16. BImSchV

Gemäß den Angaben der Gemeinde [21] ist südöstlich angrenzend an das Kletterzentrum die
Errichtung eines öffentlich gewidmeten Parkplatzes mit etwa 45 Stellplätzen geplant. Die schall-
technische Berechnung und Beurteilung des öffentlichen Parkplatzes ist daher gemäß der
16. BImSchV durchzuführen.

Weitere Geräuschemissionen bzw. Vorbelastungen durch andere Geräusche (Gewerbe- und
Sportgeräusche) sind gemäß den Regelungen der 16. BImSchV nicht zu berücksichtigen.
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Anmerkung:
- Auf dem geplanten öffentlichen Parkplatz können auch Besucher des Kletterzentrums park-

en, allerdings wird dort keine explizite Ausweisung von Stellplätzen für das Kletterzentrum
erfolgen.

Immissionsorte und Immissionsgrenzwerte

Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation wird an der geplanten Wohnbebauung der maß-
gebliche nächstgelegene Immissionsort IO 1 gewählt (vgl. Übersichtsplan, Anhang A, Seite 2).

Durch die Nutzung der öffentlichen Stellplätze dürfen die unter Punkt 4.1 genannten Immissions-
grenzwerte von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts in Wohngebieten nicht überschritten werden.

4.3 Schallemissionen

Für den geplanten öffentlichen Parkplatz mit ca. 45 Stellplätzen liegen derzeit keine Angaben be-
züglich der zu erwartenden Frequentierung vor. Hilfsweise wird daher basierend auf den An-
gaben der Parkplatzlärmstudie [6] die Frequentierung für öffentliche P+R-Parkplätze angesetzt:

- 0,3 Bewegungen je Stellplatz und Stunde im Tageszeitraum (06:00 bis 22:00 Uhr)
- 0,1 Bewegungen je Stellplatz und Stunde im Nachtzeitraum (22:00 bis 06:00 Uhr)

Somit ergeben sich tags 216 Pkw-Bewegungen und nachts 36 Pkw-Bewegungen.

Die Berechnung erfolgt gemäß den RLS-90 [5]. Die neue RLS-19 (gültig seit März 2021) kommt
nicht zur Anwendung, da diese eine fehlerhafte Formel zur Parkplatzberechnung enthält, welche
derzeit noch nicht behoben wurde.

Für die Berechnungen wird der im ursprünglichen Bebauungsplan vorgesehene Standort („Stand-
ort Nordwest“) zugrundegelegt. Zudem erfolgen die Berechnungen für den „Alternativ-Standort“
(Tausch des öffentlichen Parkplatzes mit der geplanten Skateanlage). Beide Standorte sind im
Detailplan im Anhang A auf Seite 5 dargestellt.

Es wird der folgende Schallemissionsansatz für die Tages- und Nachtzeit gewählt (vgl.
Eingabedaten im Anhang B, Seite 5):

Tabelle 7: Schallemissionen öffentlicher Parkplatz

Schallquelle Schallleistungspegel Einwirkzeit / Anzahl Emissionspegel Bemerkung

Tageszeit

Parkplatz mit 45 Stpl. - 216 Pkw-Bewegungen LWA = 84,5 dB(A) gemäß [5]

Nachtzeit

Parkplatz mit 45 Stpl. - 36 Pkw-Bewegungen LWA = 79,7 dB(A) gemäß [5]

4.4 Durchführung der Berechnungen

Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit EDV-Unterstützung nach den RLS-90 [5].

Hierzu wird über das Untersuchungsgebiet ein rechtwinkliges Koordinatensystem gelegt. Die Ko-
ordinaten aller schalltechnisch relevanten Elemente werden dreidimensional in die EDV-Anlage
eingegeben. Dies sind im vorliegenden Fall:
 Parkplätze
 Abschirmkanten
 Bestehende und geplante Gebäude; sie werden einerseits als Abschirmkanten berück-

sichtigt, zum anderen wirken die Fassaden schallreflektierend (eingegebener Reflexions-
verlust 1 dB)
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 Immissionsort IO 1 an der geplanten Wohnbebauung (vgl. Ausführungen unter Punkt 4.2)

Es werden linienförmige Elemente durch Geradenstücke angenähert. Flächen werden durch
Polygonzüge nachgebildet. Das eingesetzte Programm "Cadna A" (Version 2022 MR 1) unterteilt
die Schallquellen in Teilstücke bzw. -flächen, deren Ausdehnungen klein gegenüber den Ab-
ständen von den Immissionsorten sind und die daher als Punktschallquellen behandelt werden
können.

Das Untersuchungsgebiet kann im vorliegenden Fall für die Berechnungen als eben angesetzt
werden. Die Gebäude- und Geländehöhen werden auf Basis der vorliegenden Planunterlagen [1]
und den Erkenntnissen der Ortsbesichtigung [13] angesetzt.

Das Berechnungsprogramm hat hieraus ein digitales Geländemodell entwickelt, welches die Ba-
sis für die Ausbreitungsberechnungen ist. Bei der Ausbreitungsrechnung werden die Pegel-
minderungen durch Abstandsvergrößerung und Luftabsorption, Boden- und Meteorologiedämpf-
ung sowie Abschirmung berücksichtigt.

Die Pegelzunahme durch Reflexionen wird für die Verkehrsgeräusche gemäß den RLS-90 bis zur
1. Reflexion berücksichtigt.

4.5 Schallimmissionen und Beurteilung

Berechnungsergebnisse

Aufgrund des Emissionsansatzes gemäß Punkt 4.4 für den öffentlichen Parkplatz ergeben sich
folgende Beurteilungspegel (gerundet auf ganze dB(A)) an dem maßgeblichen Immissionsort
IO 1 der geplanten Wohnbebauung:

Tabelle 8: Tageszeit, Beurteilungspegel und Immissionsgrenzwerte

Immissionsort Gebiet
Beurteilungspegel Tag

in dB(A)
Immissionsgrenzwert der

16. BImSchV in dB(A)

Parkplatz
Standort Nordwest

Parkplatz
Alternativ-Standort Tag

IO 1 EG
WA

33 36
59IO 1 1.OG 34 37

IO 1 2.OG 34 38

Tabelle 9: Nachtzeit, Beurteilungspegel und Immissionsgrenzwerte

Immissionsort Gebiet
Beurteilungspegel Nacht

in dB(A)
Immissionsgrenzwert der

16. BImSchV in dB(A)

Parkplatz
Standort Nordwest

Parkplatz
Alternativ-Standort Nacht

IO 1 EG
WA

28 31
49IO 1 1.OG 29 32

IO 1 2.OG 29 33

Die detaillierten Beurteilungspegel sind im Anhang B auf der Seite 3 dargestellt.

Beurteilung

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit dem einzuhaltenden Immissionsgrenzwert-
en der 16. BImSchV zeigt folgende Ergebnisse:

Während der Tageszeit wird der Immissionsgrenzwert (59 dB(A)) für beide Parkplatzstandorte  an
der geplanten Wohnbebauung um mehr als 21 dB(A) unterschritten. Während der Nachtzeit
betragen die Unterschreitungen in beiden Fällen mehr als 15 dB(A).
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Die schalltechnische Situation ist für beide untersuchte Standorte als völlig unkritisch einzustufen.
Auch bei höheren Frequentierungen (z.B. Verdopplung der angesetzten Pkw-Bewegungen und
damit einhergehende Pegelerhöhung um 3 dB(A)) stellt sich die Situation unkritisch dar. Der
mögliche Parkplatz verursacht im Sinne der 16. BImSchV keinen relevanten Immissionsbeitrag
an der geplanten Wohnbebauung.

In Bezug auf die bestehende Wohnbebauung entlang der Flurgrenzstraße (WR-Gebiet) stellt sich
die Situation ebenfalls unkritisch dar, da gemäß der 16. BImSchV nicht zwischen WR- und WA-
Gebieten unterschieden wird.

4.6 Schallschutzmaßnahmen

Unter Berücksichtigung der berechneten Beurteilungspegel und der deutlichen Unterschreitung
der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für beide Standortvarianten des öffentlichen Park-
platzes sind an der geplanten Wohnbebauung keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Zu-
dem liegt derzeit nur eine „informelle“ Planung des Parkplatzes vor.

5. Gewerbegeräusche (BRK-Station, GE-Gebiet BAB 96 Nord)

5.1 Allgemeine Anforderungen

Die Beurteilung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG ist nach der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm [15]) vorzunehmen.

Die TA Lärm enthält u.a. folgende Immissionsrichtwerte abhängig von der Gebietsnutzung:

- WA-Gebiete tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als
30 dB(A), nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten ("Maximalpegelkriterium").

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiträume:

tags 06.00 - 22.00 Uhr
nachts 22.00 - 06.00 Uhr

Unter Umständen kann die Nachtzeit bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt
werden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten
Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. Eine achtstündige Nacht-
ruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen.

Für folgende Zeiten ist ein Ruhezeitenzuschlag in Höhe von 6 dB(A) anzusetzen:

an Werktagen: 06.00 - 07.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr

Für Immissionsorte in MI-/MD-/MU-/MK-Gebieten sowie Gewerbe- und Industriegebieten ist
dieser Zuschlag nicht zu berücksichtigen.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort einwirken-
den Geräuschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Geräuschimmissionen anderer Arten von
Schallquellen (z.B. Verkehrsgeräusche, Sport- und Freizeitgeräusche) sind getrennt zu beur-
teilen.
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Die Immissionsrichtwerte sind 0,5 m vor den geöffneten Fenstern von schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen (Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer, Büroräume und ähnliches) einzuhalten. Auf Über-
schreitungen der Immissionsrichtwerte kann nicht mit passiven Schallschutzmaßnahmen (z.B.
Schallschutzfenster) reagiert werden.

Die TA Lärm enthält weiterhin u.a. folgende „besondere Regelungen“ und Hinweise:

 Seltene Ereignisse
Können bei selten auftretenden betrieblichen Besonderheiten (an nicht mehr als 10 Tagen oder
Nächten eines Kalenderjahres und an nicht mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden)
auch bei Einhaltung des Standes der Technik zur Lärmminderung die Immissionsrichtwerte nicht
eingehalten werden, kann eine Überschreitung zugelassen werden.

Die Höhe der zulässigen Überschreitung kann einzelfallbezogen festgelegt werden; folgende
Immissionshöchstwerte dürfen dabei nicht überschritten werden:

tags 70 dB(A)
nachts 55 dB(A)

Einzelne Geräuschspitzen dürfen diese Werte in Kur-, Wohn- und Mischgebieten tags um nicht
mehr als 20 dB(A), nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten.

5.2 Anforderungen / Vorgehensweise im vorliegenden Fall

Anwendung der TA Lärm

Auf dem bislang gewerblich genutzten Grundstück Fl.Nr. 204 an der Frühlingstraße 17 und 19 (im
Eigentum der Gemeinde) wird derzeit eine BRK Station (Abteilung Katastrophenschutz) betrieb-
en. Die BRK Station nutzt die Hallen und Freibereiche, welche der Haus-Nr. 17 zugeordnet sind.

Die Halle mit Haus-Nr. 19 und der zugehörige nordwestliche Freibereich stehen derzeit leer und
sollen im Zuge des anstehenden Ausbaus der Verbindungsstraße zwischen Frühling- und Herbst-
straße abgerissen werden.

Die TA Lärm gilt für gewerbliche Anlagen. Sie wird im vorliegenden Fall hilfsweise für die
Beurteilung der Verträglichkeit der geplanten Wohnbebauung in Bezug auf den Betrieb der BRK-
Station herangezogen.

Östlich der geplanten Wohnbebauung liegt in größerem Abstand das Gewerbegebiet BAB 96
Nord [1]. Im Bebauungsplan wurden auf Basis der Geräuschkontingentierung des Büros Steger
[19] Emissionskontingente festgesetzt. Bei der Geräuschkontingentierung wurde auch die Vor-
haltefläche für den Wertstoffhof (Fl.Nr. 139/2) berücksichtigt.

Die zusätzlichen Schallimmissionen durch das Gewerbebiet werden bei der Beurteilung der
schalltechnischen Situation entsprechend berücksichtigt (vgl. Ausführungen unter Punkt 5.4).

Immissionsorte und Immissionsrichtwerte

Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation werden an der geplanten Wohnbebauung die
maßgeblichen Immissionsorte IO 1 und IO 1a gewählt (vgl. Übersichtsplan, Anhang A, Seite 2).

Durch die genannten Nutzungen dürfen die unter Punkt 5.1 genannten Immissionsrichtwerte von
55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts in WA-Gebieten nicht überschritten werden. Nachts ist die
sog. ungünstigste bzw. lauteste Nachtstunde zu beurteilen.

Im vorliegenden Fall ist aufgrund der seltenen nächtlichen Einsätze der BRK Station auch der
Immissionshöchstwert von 55 dB(A) nachts heranzuziehen.
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5.3 Schallemissionen BRK Station

Gemäß den Angaben der BRK [18] dient die Station dem Katastrophenschutz. Es ist jährlich mit
etwa 50 Einsätzen tags und 5 Einsätzen nachts zu rechnen.

Im Sinne einer Maximalabschätzung der zur erwartenden Schallemissionen an einem Spitzentag
werden gemäß [18] folgende Betriebsabläufe für einen Einsatz tags bzw. nachts angesetzt:

- Während der Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr) wird die An- und Abfahrt von 21 Pkw und 5
üblichen Einsatzfahrzeugen (Mannschaftstransport, Krankentransport), d.h. 52 Bewegungen
angesetzt. Des Weiteren erfolgt die An- und Abfahrt von zwei 7,5 t-Lkw. Zudem werden in
den beiden Freibereichen nördlich und südliche der Halle geräuschintensive Tätigkeiten (z.B.
Be-/Entladen Fahrzeuge) über jeweils 1 Stunde berücksichtigt.

- In der lautesten Nachtstunde (z.B. 22:00 bis 23:00 Uhr) wird die Anfahrt von 10 Pkw und Ab-
fahrt eines Mannschaftstransporters (11 Bewegungen) sowie die Abfahrt eines 7,5 t-Lkw an-
gesetzt. Zudem werden in den beiden Freibereichen geräuschintensive Tätigkeiten (z.B. Be-
/Entladen Fahrzeuge) über jeweils 10 Minuten berücksichtigt.

Es wird folgender Schallemissionsansatz wird für die Tages- und Nachtzeit gewählt (vgl. Detail-
plan, Anhang A, Seite 6 oben sowie Eingabedaten, Anhang B, Seite 5):

Tabelle 10: Schallemissionen BRK Station

Schallquelle Schalleistungspegel Einwirkzeit / Anzahl Emissionspegel Bemerkung

Tageszeit (06.00 bis 22.00 Uhr)

Parkplatz mit ca. 26 Stpl. - 52 Bewegungen
(inkl. Einsatzfhz.)

LWA = 75,2 dB(A) gemäß [6]

Fahrweg 2 Lkw 7,5 t L`WA = 62 dB(A) 4 Lkw-Bewegungen LWA = 74,4 dB(A) gemäß [17]

Rangieren 2 Lkw 7,5 t LWA = 99 dB(A) 2 Lkw je 2 Min LWA = 75,2 dB(A) gemäß [17]

Geräuschintensive
Tätigkeiten Freibereich NO

LWA = 100 dB(A) 1 Stunde LWA = 88,0 dB(A) -

Geräuschintensive
Tätigkeiten Freibereich SW

LWA = 100 dB(A) 1 Stunde LWA = 88,0 dB(A) -

Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr, lauteste Nachtstunde)

Parkplatz mit ca. 26 Stpl. - 11 Bewegungen
(inkl. Einsatzfhz.)

LWA = 80,5 dB(A) gemäß [6]

Fahrweg 1 Lkw 7,5 t L`WA = 62 dB(A) 1 Lkw-Bewegung
(Abfahrt)

LWA = 80,4 dB(A) gemäß [17]

Geräuschintensive
Tätigkeiten Freibereich NO

LWA = 100 dB(A) 10 Minuten LWA = 92,2 dB(A) -

Geräuschintensive
Tätigkeiten Freibereich SW

LWA = 100 dB(A) 10 Minuten LWA = 92,2 dB(A) -

Hinweis zu Noteinsätzen (Einsatz Martinshorn)

Das Martinshorn wird gemäß [18] bei Noteinsätzen im Wesentlichen erst auf der öffentlichen
Straße eingeschaltet.

Die Rechtsprechung hat hierzu u.a. folgendes festgestellt:

„Der Sinn des Martinshorns besteht gerade in einer eindringlichen, akustischen Warnung vor
einer Gefahrensituation und soll daher als störend empfunden werden. Die Immissionsrichtwerte
der TA Lärm, insbesondere auch ihre Differenzierung nach Tag- und Nachtzeiten, bieten daher
im Hinblick auf den Alarmierungszweck keinen geeigneten Maßstab zur Beurteilung der Ge-
räuschimmissionen durch ein Martinshorn“ (vgl. BVwerG a.a.O.; BayVGH vom 02.07.1986 4 B 82
A. 1155 BayVBI 1986, 690).
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Unter Berücksichtigung der vergleichsweise geringen jährlichen Anzahl an Noteinsätzen, des im
Regelfall erst im öffentlichen Verkehrsraum und meist nur tags eingesetzten Martinshorns ist eine
Abwägung hinsichtlich möglicher Schallschutzmaßnahmen an der geplanten Wohnbebauung
nicht erforderlich. Zudem ist der Betrieb der BRK Station an diesem Standort gemäß den An-
gaben der Gemeinde [21] ohnehin nur eine Interimslösung.

5.4 Schallimmissionen und Beurteilung

Berechnungsergebnisse

Aufgrund des Emissionsansatzes gemäß Punkt 5.3 für die BRK Station ergeben sich folgende
Beurteilungspegel (gerundet auf ganze dB(A)) an den maßgeblichen Immissionsorten IO 1 und
IO 1a der geplanten Wohnbebauung:

Tabelle 11: Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte

Immissionsort Gebiet

Beurteilungspegel
in dB(A)

Immissionsrichtwerte der TA Lärm
in dB(A)

Tag
Nacht

(lauteste
Nachtstunde)

Tag
Nacht

(lauteste
Nachtstunde)

IO 1 EG

WA

39 43

55 40

IO 1 1.OG 40 45
IO 1 2.OG 42 46
IO 1a EG 43 47

IO 1a 1.OG 45 49
IO 1a 2.OG 46 50

Die detaillierten Beurteilungspegel und Teilbeurteilungspegel sind im Anhang B auf der Seite 3
dargestellt.

Beurteilung

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den hilfsweise anzusetzenden Immissions-
richtwerten der TA Lärm zeigt folgende Ergebnisse:

Während der Tageszeit wird der Immissionsrichtwert (50 dB(A)) im geplanten WA-Gebiet um
mindestens 9 dB(A) unterschritten.

Während der Nachtzeit herrscht im Regelfall Betriebsruhe. Bei Noteinsätzen (ca. 5 mal jährlich)
können Überschreitungen des Immissionsrichtwertes (40 dB(A)) auftreten. Jedoch wird der in
diesen Fällen (sog. seltene Ereignisse) heranzuziehende Immissionshöchstwert von 55 dB(A)
nachts deutlich unterschritten.

Die schalltechnische Situation während der Tages- und Nachtzeit ist somit als unkritisch einzu-
stufen. Mit den vorliegenden Berechnungsergebnissen liegt man aufgrund des konservativen
Emissionsansatzes sowie der deutlichen Unterschreitung der Immissionsrichtwerte auf der
sicheren Seite.

Es ist zu beachten, dass die Anwendung der Anforderungen der TA Lärm für Einrichtungen des
Katastrophenschutzes nur hilfsweise erfolgt. Auf die Vergabe eines Zuschlags für mögliche
Einsätze in den Ruhezeiten der TA Lärm (u.a. werktags von 06:00 bis 07:00 Uhr und 20:00 bis
22:00 Uhr) wird verzichtet. Zudem ist der Betrieb der BRK Station an diesem Standort gemäß den
Angaben der Gemeinde [21] ohnehin nur eine Interimslösung.
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Berücksichtigung des Gewerbegebietes BAB 96 Nord

Östlich der geplanten Wohnbebauung liegt in größerem Abstand das Gewerbegebiet BAB 96
Nord [1]. Im Bebauungsplan wurden auf Basis der Geräuschkontingentierung des Büros Steger
[19] Emissionskontingente festgesetzt. Bei der Geräuschkontingentierung wurde auch die Vor-
haltefläche für den Wertstoffhof (Fl.Nr. 139/2) berücksichtigt.

Die Berechnungen des Büros Steger zeigen an den Immissionsorten im Nahbereich der ge-
planten Wohnbebauung (vgl. Abbildung aus Untersuchung Steger, Anhang A, Seite 6 unten)
folgende Beurteilungspegel:

- Beurteilungspegel in Höhe von 46,3 dB(A) tags und 31,3 dB(A) nachts auf der Fl.Nr. 204 (MI-
Gebiet, Frühlingstr. 17, BRK Station)

- Beurteilungspegel in Höhe von 44,0 dB(A) tags und 29,0 dB(A) nachts auf der Fl.Nr. 1633/30
(Flurgrenzstr. 40, WR-Gebiet)

Konservativ betrachtet kann man an der geplanten Wohnbebauung trotz des etwas größeren
Abstandes zum Gewerbegebiet von denselben Schallimmissionen wie am o.g. Immissionsort auf
der Fl.Nr. 204 ausgehen. Bei Aufsummierung mit den berechneten Beurteilungspegeln aus der
BRK Station ergibt sich folgende Situation:

- Während der Tageszeit kann von maximalen Gesamtbeurteilungspegeln in Höhe von ca.
49 dB(A) an der geplanten Wohnbebauung ausgegangen werden. Der Immissionsrichtwert
der TA Lärm tags (55 dB(A)) wird somit weiterhin deutlich unterschritten.

- Während der Nachtzeit herrscht im Regelfall Betriebsruhe bei der BRK Station. Durch das
Gewerbegebiet ist von Beurteilungspegeln in Höhe von maximal ca. 31 dB(A) an der ge-
planten Wohnbebauung auszugehen. Der Immissionsrichtwert der TA Lärm nachts
(40 dB(A)) wird somit deutlich unterschritten.
Die bei einzelnen Noteinsätzen des BRK (ca. 5 mal jährlich) auftretenden Beurteilungspegel
von bis zu 50 dB(A) nachts werden durch die Immissionen des Gewerbegebietes nicht weiter
erhöht.

5.5 Schallschutzmaßnahmen

Aufgrund der berechneten Beurteilungspegel und der deutlichen Unterschreitung der Immissions-
richtwerte der TA Lärm unter Berücksichtigung der Schallimmissionen der BRK Station sowie des
Gewerbegebietes BAB 96 Nord sind an der geplanten Wohnbebauung keine Schallschutzmaß-
nahmen erforderlich.

6. Tiefgaragenzufahrt der geplanten Wohnbebauung

6.1 Anforderungen / Vorgehensweise im vorliegenden Fall

Entsprechend der Empfehlung des Landratsamtes Starnberg [20] ist aufgrund der planinduzierten
Verkehrserzeugung die Verträglichkeit der Tiefgaragenzufahrten der geplante Wohnanlage in
Bezug auf die angrenzende bestehende Wohnbebauung zu prüfen.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Geräusche durch die Nutzung von Stellplätzen in
Wohnbereichen gewissermaßen zu den üblichen Alltagserscheinungen gehören und dass Gara-
gen und Stellplätze, deren Zahl dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf ent-
spricht, auch in einem von Wohnbebauung geprägten Bereich keine erheblichen, billigerweise un-
zumutbaren Störungen hervorrufen (vgl. hierzu u.a. den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes
Baden-Württemberg vom 20.07.1995, Az. 3 S 3538/94).
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Gemäß der Parkplatzlärmstudie [6] wird empfohlen, auch bei Parkplätzen in Wohnanlagen das
Beurteilungsverfahren der TA Lärm heranzuziehen. Danach sollten Parkplätze, Tiefgaragen und
Parkhäuser so errichtet und betrieben werden, dass "schädliche Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind
und nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche Umweltein-
wirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden".

In Abstimmung mit dem Landratsamt [21] kann für die Beurteilung des Parkverkehrs hilfsweise
die TA Lärm [15] herangezogen werden.

Immissionsorte und Immissionsrichtwerte

Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation wird an der nächstgelegenen bestehenden
Wohnbebauung (WR-Gebiet) der maßgebliche Immissionsort IO 2 Südost gewählt (vgl.
Detailplan, Anhang A, Seite 7).

Durch die Tiefgaragenzufahrten sollten die Immissionsrichtwerte von 50 dB(A) tags und 35 dB(A)
nachts in WR-Gebieten nicht überschritten werden. Nachts ist die sog. ungünstigste bzw. lauteste
Nachtstunde zu beurteilen.

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als
30 dB(A), nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten ("Maximalpegelkriterium").

6.2 Schallemissionen

Gemäß den Angaben der Gemeinde [21] sind innerhalb des Plangebietes etwa 70 Wohnein-
heiten. Konkrete Angaben zur Anzahl der Stellplätze liegen nicht vor. Für die Berechnungen wird
daher von 70 Stellplätzen ausgegangen.

Die Berechnung der Schallemissionen erfolgt gemäß der Parkplatzlärmstudie [6]. Für Tiefgaragen
von Wohnanlagen ist folgende Frequentierung anzusetzen:

- 0,15 Bewegungen je Stellplatz und Stunde im Tageszeitraum (06:00 bis 22:00 Uhr)
- 0,09 Bewegungen je Stellplatz in der ungünstigsten Nachtstunde (in der Regel 22:00 bis

23:00 Uhr oder 05:00 bis 06:00 Uhr)

Somit ergeben sich tags 168 Pkw-Bewegungen und in der ungünstigsten Nachtstunde 6 Pkw-
Bewegungen.

Es wird von folgenden Randbedingungen ausgegangen (vgl. Detailplan, Anhang A, Seite 7):
- Im Sinne einer „worst case“ Betrachtung wird nur eine Tiefgaragenzufahrt an der zur benach-

barten Wohnbebauung nächstgelegenen möglichen Position gemäß Bebauungsplan ange-
setzt, über welche der Gesamtverkehr abgewickelt wird.

- Die Tiefgaragenrampe wird in schallgedämmter Bauweise eingehaust.
- Regenrinnen und Rolltor werden entsprechend dem Stand der Lärmminderungstechnik so

ausgeführt, dass keine relevanten zusätzlichen Schallemissionen entstehen.

Folgender detaillierte Schallemissionsansatz wird für die Tages- und Nachtzeit gewählt (vgl.
Eingabedaten im Anhang B, Seite 5):
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Tabelle 12: Schallemissionen Tiefgaragenzufahrt
Schallquelle Schallleistungspegel Einwirkzeit / Anzahl Emissionspegel Bemerkung

Tageszeit (06:00 bis 22:00 Uhr)

Fahrweg Pkw vor TG-Öffnung L`WA = 47,5 dB(A) 168 Pkw-Bewegungen LWA = 64,4 dB(A) gemäß [6]

Abstrahlung TG-Öffnung L``WA = 50 dB(A) 168 Pkw-Bewegungen LWA = 70,2 dB(A) gemäß [6]

Nachtzeit (22:00 bis 06:00 Uhr, ungünstigste Nachtstunde)

Fahrweg Pkw vor TG-Öffnung L`WA = 47,5 dB(A) 6 Pkw-Bewegungen LWA = 62,0 dB(A) gemäß [6]

Abstrahlung TG-Öffnung L``WA = 50 dB(A) 6 Pkw-Bewegungen LWA = 67,8 dB(A) gemäß [6]

6.3 Schallimmissionen und Beurteilung

Berechnungsergebnisse

Aufgrund des Emissionsansatzes gemäß Punkt 6.2 für die Tiefgaragenzufahrt der Wohnanlage
ergeben sich folgende Beurteilungspegel (gerundet auf ganze dB(A)) an dem maßgeblichen
Immissionsort IO 2 Südost der benachbarten Wohnbebauung:

Tabelle 13: Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte

Immissionsort Gebiet

Beurteilungspegel
in dB(A)

Immissionsrichtwerte der TA Lärm
in dB(A)

Tag
Nacht

(lauteste
Nachtstunde)

Tag
Nacht

(lauteste
Nachtstunde)

IO 2 SO EG
WR

34 31
50 35IO 2 SO 1.OG 35 33

IO 2 SO 2.OG 35 33

Die detaillierten Beurteilungspegel und Teilbeurteilungspegel sind im Anhang B auf der Seite 4
dargestellt.

Beurteilung

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den hilfsweise anzusetzenden Immissions-
richtwerten der TA Lärm zeigt folgende Ergebnisse:

Während der Tageszeit wird der Immissionsrichtwert (50 dB(A)) im angrenzenden WR-Gebiet um
mindestens 15 dB(A) unterschritten.

Während der Nachtzeit (lauteste Nachtstunde) wird der Immissionsrichtwert (35 dB(A)) im an-
grenzenden WR-Gebiet um mindestens 2 dB(A) unterschritten.

Die zusätzliche Prüfung des Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm an dem Immissionsort IO 2 Süd-
ost zeigt folgendes Ergebnisse:

Durch die beispielsweise beschleunigte Pkw-Abfahrt im Bereich der Zufahrt wird der zulässige
Maximalpegel in WR-Gebieten (80 dB(A) tags) deutlich unterschritten. Nachts (zulässiger
Maximalpegel 55 dB(A)) kann es zu geringfügigen Überschreitungen von bis zu 2 dB(A) kommen.

Gemäß einem Urteil des VGH Baden-Württemberg (Beschluss vom 20.07.1995 – 3 S 3538/94)
muss bei baurechtlich erforderlichen Stellplätzen, die aufgrund der zugelassenen Wohnnutzung
notwendig sind, das Spitzenpegelkriterium in jedem Falle außer Betracht bleiben. Denn bezüglich
dieser Garagen und Stellplätze sei davon auszugehen, dass sie auch in einem durch Wohn-
bebauung geprägten Bereich keine erheblichen, billigerweise unzumutbaren Störungen hervor-
rufen.
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Diese Einschätzung liege auch der Regelung des § 12 Abs. 2 BauNVO zugrunde, der Bewohner
von u.a. reinen Wohngebieten und allgemeinen Wohngebieten lediglich insoweit schützt, als er
Stellplätze und Garagen nur für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf für
zulässig erklärt.

Die schalltechnische Situation während der Tages- und Nachtzeit ist als unkritisch einzustufen.
Mit den vorliegenden Berechnungsergebnissen liegt man auf der sicheren Seite. Es wurde nur
eine Tiefgaragenzufahrt an der zur benachbarten Wohnbebauung nächstgelegenen, d.h. un-
günstigsten möglichen Position gemäß Bebauungsplan angesetzt. Mit zunehmendem Verschieb-
en der Zufahrt Richtung Nordosten kann die Geräuschbelastung weiter reduziert werden. Nach
derzeitigem Planungsstand sind ohnehin zwei Zufahrten geplant, sodass sich durch die Aufteil-
ung der Bewegungen eine schalltechnisch günstigere Situation ergibt.

6.4 Schallschutzmaßnahmen

Für die Tiefgaragenzufahrten im Bereich des gemäß Bebauungsplanes festgesetzten Bereichs
entlang der Frühlingstraße werden folgende Schallschutzmaßnahmen empfohlen:

- Die Zufahrtsrampen der Tiefgaragen sind entsprechend dem Stand der Lärmminderungs-
technik einzuhausen. Das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges der
Umfassungsbauteile im Rampenbereich muss mindestens 30 dB erreichen.

- Regenrinnen und Rolltore sind so auszuführen, dass hierdurch keine relevanten zusätzlichen
Schallemissionen auftreten.

7. Schallschutzmaßnahmen / Textvorschlag für die Satzung

Schallschutzmaßnahmen

Die Berechnung und Beurteilung der auf das Bebauungsplangebiet einwirkenden Sport- und
Freizeitgeräusche, der Verkehrsgeräusche sowie der Gewerbegeräusche (gemäß den Punkten 3
bis 5) zeigt, dass an der geplanten Wohnbebauung diesbezüglich keine Schallschutzmaßnahmen
erforderlich sind.

Die unter Punkt 6.4 genannten Schallschutzmaßnahmen für die Tiefgaragenzufahrten der ge-
planten Wohnbebauung sollten in die Hinweise der Satzung ausgenommen werden.

Hinweis zum passiven Schallschutz

Gemäß Punkt A 5.2 der Bayerischen Technischen Baubestimmungen vom Juni 2022 ist ein
Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 4109-1:2018-01 (Schallschutz
im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen) erforderlich, wenn der „maßgebliche Außenlärm-
pegel“ gleich oder höher ist als

- 61 dB(A) bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen, Unterrichtsräumen
und ähnlichen Räumen sowie bei Bettenräumen in Krankenhäusern und Sanatorien

- 66 dB(A) bei Büroräumen.

Bei der Ermittlung des Außenlärmpegels sind gemäß der DIN 4109-2:2018-01 (Schallschutz im
Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen) ist die Summen-
wirkung aus Verkehrs- und Gewerbegeräuschen sowie gegebenenfalls Fluglärm zu berück-
sichtigen.

In der vorliegenden Untersuchung wurde keine detaillierten Schallimmissionen an der geplanten
Wohnbebauung aufgrund der Verkehrsgeräusche der Frühling- und der Flurgrenzstraße sowie
des Fluglärms des Flughafens Oberpfaffenhofen ermittelt.
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Gemäß den Angaben des Landratsamtes [20] liegt im Bereich des Bebauungsplangebietes der
äquivalente Dauerschallpegel LAeq tags aufgrund des Fluglärms bei 55 bis 60 dB(A). Daraus
ergibt sich entsprechend § 3 Abs. 1 der Flugplatz-Schallschutzmaßnahmenverordnung (2.
FlugLSV) ein resultierendes bewertetes Bauschalldämm-Maß R´w,res der DIN 4109 von mindes-
tens 30 dB.

Zu den Straßen liegen keine Verkehrsdaten vor. In Abstimmung mit der Gemeinde [21] kann
davon ausgegangen werden, dass die Belastung hier im Bereich unter 1.500 bis 2.000 Kfz-
Fahrten/24 h liegt. Überschlägige Berechnungen hierzu zeigen, dass die Verkehrsgeräusch-
belastung an den geplanten Wohngebäuden im Wesentlichen deutlich unter den Immissions-
grenzwerten der 16. BImSchV für Wohngebiete (59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts) liegt.

Im vorliegenden Fall muss unter Berücksichtigung der Summenwirkung der einwirkenden Ge-
räusche davon ausgegangen werden, dass zumindest in Teilbereichen der geplanten Wohn-
bebauung ein Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 4109-1:2018-01
erforderlich ist, da der o.g. Mindestwert von 61 dB(A) für Aufenthaltsräume in Wohnungen er-
reicht bzw. überschritten wird. Die entsprechende Prüfung ist im Bauvollzug durchzuführen und
liegt im Verantwortungsbereich des Planers bzw. Bauherrn.

Textvorschlag für die Satzung des Bebauungsplanes

Es wird die Aufnahme folgender Hinweise in die Satzung des Bebauungsplanes empfohlen:

I. Die schalltechnische Verträglichkeit der geplanten Wohnbebauung (WA-Gebiet) in Bezug auf
die einwirkenden Sport- und Freizeitgeräusche (DAV-Kletterzentrum, mögliche Skateanlage,
Verkehrsgeräusche (möglicher öffentlicher Parkplatz) sowie Gewerbegeräusche (BRK
Station, GE-Gebiet BAB 96 Nord) wurde in der schalltechnischen Untersuchung Bericht Nr.
222100 / 2 vom 19.08.2022 des Ingenieurbüros Greiner nachgewiesen.

II. Die Zufahrtsrampen der Tiefgaragen sind entsprechend dem Stand der Lärmminderungs-
technik einzuhausen. Das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges der Umfassungs-
bauteile im Rampenbereich muss mindestens 30 dB erreichen. Regenrinnen und Rolltore
sind so auszuführen, dass hierdurch keine relevanten zusätzlichen Schallemissionen auf-
treten.

III. Aufgrund des Fluglärms des Flughafens Oberpfaffenhofen ergibt sich im Bereich des Bebau-
ungsplangebietes ein äquivalenter Dauerschallpegel LAeq tags von 55 bis 60 dB(A). Daraus
ergibt sich entsprechend § 3 Abs. 1 der Flugplatz-Schallschutzmaßnahmenverordnung (2.
FlugLSV) ein resultierendes bewertetes Bauschalldämm-Maß R´w,res der DIN 4109 von min-
destens 30 dB (Angaben des Landratsamtes Starnberg).

IV. Gemäß Punkt A 5.2 der Bayerischen Technischen Baubestimmungen vom Juni 2022 ist ein
Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 4109-1:2018-01 (Schall-
schutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen) erforderlich, wenn der „maßgebliche
Außenlärmpegel“ gleich oder höher ist als 61 dB(A) bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen.

Im vorliegenden Fall muss unter Berücksichtigung der Summenwirkung der einwirkenden
Geräusche (Verkehr Gewerbe, Fluglärm) davon ausgegangen werden, dass zumindest in
Teilbereichen der geplanten Wohnbebauung ein Nachweis der Luftschalldämmung von
Außenbauteilen nach DIN 4109-1:2018-01 erforderlich ist, da der o.g. Mindestwert von
61 dB(A) für Aufenthaltsräume in Wohnungen erreicht bzw. überschritten wird. Die ent-
sprechende Prüfung ist im Bauvollzug durchzuführen und liegt im Verantwortungsbereich des
Planers bzw. Bauherrn.

Die nachfolgende Zusammenfassung unter Punkt 8 kann als Basis für den Punkt Immissions-
schutz in der Begründung des Bebauungsplanes verwendet werden.
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8. Zusammenfassung

Die Gemeinde Gilching plant die Aufstellung des Bebauungsplanes „ehemaliges Zelenka-Ge-
lände“. Innerhalb des Plangebietes ist die Errichtung von mehrgeschossiger Wohnbebauung in
einem WA-Gebiet vorgesehen. Das geplante Wohngebiet liegt im Einwirkungsbereich folgender
Geräuschemittenten in der Umgebung:
- In nordwestlicher Richtung das DAV-Kletterzentrum auf Fl.Nr. 209/2 sowie eine Skateanlage

und ein öffentlicher Parkplatz in Planung auf der Fl.Nr. 209 TF
- In nordöstlicher Richtung die BRK-Station (Katastrophenschutz) auf der Fl.Nr. 204
- In östlicher Richtung das Gewerbegebiet BAB 96 Nord (Bebauungsplan mit Emissionskontin-

genten). Hier sind auch die Vorhaltefläche für den Wertstoffhof (Fl.Nr. 139/2) berücksichtigt.

Im Rahmen der schalltechnischen vorliegenden Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren ist
die Verträglichkeit der geplanten Wohnbebauung in Bezug auf die genannten Geräuscheinwirk-
ungen nachzuweisen und die gegebenenfalls erforderlichen Schallschutzmaßnahmen ermitteln.

Hinsichtlich des einwirkenden Fluglärms durch den Flughafen Oberpfaffenhofen wird ein ent-
sprechender Passus gemäß der Formulierung des Landratsamtes in die Satzung aufgenommen.

Aufgrund der planinduzierten Verkehrserzeugung ist zudem die Verträglichkeit der Tiefgaragen-
zufahrt der geplanten Wohnanlage in Bezug auf die angrenzende bestehende Wohnbebauung zu
prüfen.

Untersuchungsergebnisse

DAV-Kletterzentrum

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den einzuhaltenden Immissionsrichtwerten
der 18. BImSchV zeigt folgende Ergebnisse:

Tags innerhalb der Ruhezeiten von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr bzw. an Sonn- und Feiertagen
zusätzlich von 13:00 bis 15:00 Uhr wird der Immissionsrichtwert (55 dB(A)) im geplanten WA-
Gebiet um mindestens 18 dB(A) unterschritten.  In der ungünstigsten bzw. lautesten Nachtstunde
von 22:00 bis 23:00 Uhr wird der Immissionsrichtwert (40 dB(A)) im geplanten WA-Gebiet um
mindestens 7 dB(A) unterschritten.

Die schalltechnische Situation während der Tages- und Nachtzeit ist als unkritisch einzustufen.
Mit den vorliegenden Berechnungsergebnissen liegt man aufgrund des konservativen Emissions-
ansatzes sowie der deutlichen Unterschreitung der Immissionsrichtwerte auf der sicheren Seite.

Mögliche Skateanlage

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit dem einzuhaltenden Immissionsrichtwert
der 18. BImSchV (in Verbindung mit den Reglungen des KJG) zeigt folgende Ergebnisse:

Bei Ansatz des Standortes Südost für die Skateanlage (entsprechend dem ursprünglichen Be-
bauungsplan) wird der Immissionsrichtwert tags (55 dB(A) im Zeitraum von 07:00 Uhr bis
22:00 Uhr) erreicht bzw. eingehalten. Bei Ansatz des Alternativ-Standortes für die Skateanlage
wird der Immissionsrichtwert tags (55 dB(A) im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr) um min-
destens ca. 3 dB(A) unterschritten.

Die schalltechnische Situation ist für beide untersuchte Standorte als verträglich einzustufen,
wenngleich sich der entferntere Alternativ-Standort in Bezug auf die geplante Wohnbebauung
naturgemäß als unkritischer darstellt.

Unter Berücksichtigung der berechneten Beurteilungspegel und der Einhaltung der Immissions-
richtwerte für beide Standortvarianten der Skateanlage sind an der geplanten Wohnbebauung
keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Mögliche Schallschutzmaßnahmen zur weiteren
Optimierung sind an der Skate- bzw. Rollsportanlage selbst umzusetzen.
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Möglicher Öffentlicher Parkplatz

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit dem einzuhaltenden Immissionsgrenzwert-
en der 16. BImSchV zeigt folgende Ergebnisse:

Während der Tageszeit wird der Immissionsgrenzwert (59 dB(A)) für beide Parkplatzstandorte an
der geplanten Wohnbebauung um mehr als 20 dB(A) unterschritten. Während der Nachtzeit
betragen die Unterschreitungen in beiden Fällen mehr als 15 dB(A).

Die schalltechnische Situation ist für beide untersuchte Standorte als völlig unkritisch einzustufen.
Auch bei höheren Frequentierungen (z.B. Verdopplung der angesetzten Pkw-Bewegungen und
damit einhergehende Pegelerhöhung um 3 dB(A)) stellt sich die Situation unkritisch dar. Der
mögliche Parkplatz verursacht im Sinne der 16. BImSchV keinen relevanten Immissionsbeitrag
an der geplanten Wohnbebauung.

BRK Station und GE-Gebiet BAB 96 Nord

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den hilfsweise anzusetzenden Immissions-
richtwerten der TA Lärm zeigt folgende Ergebnisse:

Während der Tageszeit wird der Immissionsrichtwert (50 dB(A)) im geplanten WA-Gebiet um
mindestens 9 dB(A) unterschritten. Während der Nachtzeit herrscht im Regelfall Betriebsruhe. Bei
Noteinsätzen (ca. 5 mal jährlich) können Überschreitungen des Immissionsrichtwertes (40 dB(A))
auftreten. Jedoch wird der in diesen Fällen (sog. seltene Ereignisse) heranzuziehende
Immissionshöchstwert von 55 dB(A) nachts deutlich unterschritten.

Die schalltechnische Situation während der Tages- und Nachtzeit ist somit als unkritisch einzu-
stufen. Mit den vorliegenden Berechnungsergebnissen liegt man aufgrund des konservativen
Emissionsansatzes sowie der deutlichen Unterschreitung der Immissionsrichtwerte auf der
sicheren Seite.

Es ist zu beachten, dass die Anwendung der Anforderungen der TA Lärm für Einrichtungen des
Katastrophenschutzes nur hilfsweise erfolgt. Auf die Vergabe eines Zuschlags für mögliche
Einsätze in den Ruhezeiten der TA Lärm (u.a. werktags von 06:00 bis 07:00 Uhr und 20:00 bis
22:00 Uhr) wird verzichtet. Zudem ist der Betrieb der BRK Station an diesem Standort gemäß den
Angaben der Gemeinde ohnehin nur eine Interimslösung.

Östlich der geplanten Wohnbebauung liegt in größerem Abstand das Gewerbegebiet BAB 96
Nord. Im Bebauungsplan wurden auf Basis der Geräuschkontingentierung des Büros Steger
Emissionskontingente festgesetzt. Bei der Geräuschkontingentierung wurde auch die Vor-
haltefläche für den Wertstoffhof (Fl.Nr. 139/2) berücksichtigt. Bei Summenbetrachtung der
Beurteilungspegel aus BRK Station und GE-Gebiet ergibt sich folgende Situation:

Während der Tageszeit kann von maximalen Gesamtbeurteilungspegeln in Höhe von ca.
49 dB(A) an der geplanten Wohnbebauung ausgegangen werden. Der Immissionsrichtwert der
TA Lärm tags (55 dB(A)) wird somit weiterhin deutlich unterschritten.

Während der Nachtzeit herrscht im Regelfall Betriebsruhe bei der BRK Station. Durch das
Gewerbegebiet ist von Beurteilungspegeln in Höhe von maximal ca. 31 dB(A) an der geplanten
Wohnbebauung auszugehen. Der Immissionsrichtwert der TA Lärm nachts (40 dB(A)) wird somit
deutlich unterschritten. Die bei einzelnen Noteinsätzen des BRK (ca. 5 mal jährlich) auftretenden
Beurteilungspegel von bis zu 50 dB(A) nachts werden durch die Immissionen des Gewerbe-
gebietes nicht weiter erhöht.

Tiefgaragenzufahrt der geplanten Wohnanlage

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den hilfsweise anzusetzenden Immissions-
richtwerten der TA Lärm zeigt folgende Ergebnisse:
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Während der Tageszeit wird der Immissionsrichtwert (50 dB(A)) im angrenzenden WR-Gebiet um
mindestens 15 dB(A) unterschritten. Während der Nachtzeit (lauteste Nachtstunde) wird der
Immissionsrichtwert (35 dB(A)) im angrenzenden WR-Gebiet um mindestens 2 dB(A) unter-
schritten.

Die schalltechnische Situation während der Tages- und Nachtzeit ist als unkritisch einzustufen.
Mit den vorliegenden Berechnungsergebnissen liegt man auf der sicheren Seite. Es wurde nur
eine Tiefgaragenzufahrt an der zur benachbarten Wohnbebauung nächstgelegenen, d.h. un-
günstigsten möglichen Position gemäß Bebauungsplan angesetzt. Mit zunehmendem Ver-
schieben der Zufahrt Richtung Nordosten kann die Geräuschbelastung weiter reduziert werden.
Nach derzeitigem Planungsstand sind ohnehin zwei Zufahrten geplant, sodass sich durch die
Aufteilung der Bewegungen eine schalltechnisch günstigere Situation ergibt.

Schallschutzmaßnahmen

Die Berechnung und Beurteilung der auf das Bebauungsplangebiet einwirkenden Sport- und
Freizeitgeräusche, der Verkehrsgeräusche sowie der Gewerbegeräusche (gemäß den Punkten 3
bis 5) zeigt, dass an der geplanten Wohnbebauung diesbezüglich keine Schallschutzmaßnahmen
erforderlich sind.

Die Zufahrtsrampen der Tiefgaragen sind entsprechend dem Stand der Lärmminderungstechnik
einzuhausen. Das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges der Umfassungsbauteile im
Rampenbereich muss mindestens 30 dB erreichen. Regenrinnen und Rolltore sind so auszu-
führen, dass hierdurch keine relevanten zusätzlichen Schallemissionen auftreten.

Im vorliegenden Fall muss unter Berücksichtigung der Summenwirkung der einwirkenden Ge-
räusche (Verkehr, Gewerbe, Fluglärm) davon ausgegangen werden, dass zumindest in Teil-
bereichen der geplanten Wohnbebauung ein Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbau-
teilen nach DIN 4109-1:2018-01 erforderlich ist, da der o.g. Mindestwert von 61 dB(A) für
Aufenthaltsräume in Wohnungen erreicht bzw. überschritten wird. Die entsprechende Prüfung ist
im Bauvollzug durchzuführen und liegt im Verantwortungsbereich des Planers bzw. Bauherrn.

Fazit

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungs-
planes „ehemaliges Zelenka-Gelände“. Der Textvorschlag für die Satzung des Bebauungsplanes
unter Punkt 7 ist zu beachten.

Dipl.-Ing. Robert Ricchiuti M.Eng. Andreas Voelcker
(verantwortlich für den technischen Inhalt)
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Anhang A

Abbildungen
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Übersichtsplan: geplantes WA-Gebiet mit Umgebung und Immissionsorte

geplantes WA-Gebiet
(BPL ehem. Zelenka Gelände)

Wohngebiet (WR gemäß FNP)

Möglicher öffentlicher
Parkplatz

Umgriff Bebauungsplan

DAV Kletterzentrum mit Erweiterung

Mögliche Skateanlage

IO 2 SO

IO 1

Gewerbe (Leerstand)

Flurgrenzstraße

Frühlingstraße

BRK Station

IO 1a

Tiefgaragenzufahrt
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Detailplan: DAV Kletterzentrum mit Erweiterung

Zufahrt Pkw

geplante Halle mit
Parkdeck im EG

Ausfahrt Pkw

Abstrahlung Parkdeckfassade

Abstrahlung Parkdeckfassade

Offene Stellplätze

Offene Stellplätze

Offene Stellplätze

Lüftungsanlage

Halle Bestand

Abstrahlung Kletterwand SW

Abstrahlung Kletterwand SO

Kommunikationsgeräusche

Kiosk / Wirtsgarten

Lüftungsanlage
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Detailplan Skateanlage Standort Südost

Detailplan Skateanlage Alternativ-Standort

Mögliche Skateanlage

Mögliche Skateanlage
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Detailplan öffentlicher Parkplatz Standort Nordwest

Detailplan öffentlicher Parkplatz Alternativ-Standort

Möglicher öffentlicher
Parkplatz

Möglicher öffentlicher
Parkplatz
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Detailplan BRK Station

Detailplan mit Auszug Untersuchung Büro Steger (GE-Gebiet BAB 96 Nord)

IO Fl.Nr. 204 MI

IO Fl.Nr. 1633/30 WR

GE BAB 96 Nord

Wertstoffhof

IO 1
Geräuschintensive Tätigkeiten SW

Fahrweg Lkw

IO 1a

Haus-Nr. 19 (Leerstand)
Haus-Nr. 17 mit BRK Station

Rangieren Lkw

Geräuschintensive
Tätigkeiten SW

Parkplatz
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Detailplan Tiefgaragenzufahrt Wohnanlage

WR-Gebiet

IO 2 Südost

TG-Rampe eingehaust

TG-Öffnung, Abstrahlung

Fahrweg Pkw



Ingenieurbüro  Greiner Anhang B zu Bericht Nr. 222100 / 2 vom 19.08.2022

- 1 -

Anhang B

Berechnungsergebnisse und Eingabedaten (Auszug)
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Berechnungsergebnisse Sport- und Freizeitgeräusche

DAV-Kletterzentrum:

Beurteilungspegel am Immissionsort IO 1

Immissionsorte

Beurteilungspegel Immissionsrichtwerte
Höhe

Koordinaten
Tags in den
Ruhezeiten

lauteste
Nachtstunde

Tags in den
Ruhezeiten

lauteste
Nachtstunde X Y Z

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m) (m) (m) (m)
IO 1 EG 35.9 31.8 55 40 2.00 r 588.36 999.64 102.00
IO 1 1.OG 36.3 32.3 55 40 4.80 r 588.36 999.64 104.80
IO 1 2.OG 36.7 32.7 55 40 7.60 r 588.36 999.64 107.60

Teilbeurteilungspegel: Tags in den Ruhezeiten (20:00 bis 22:00 Uhr sowie sonn- und feiertags
zusätzlich 13:00 bis 15:00 Uhr)

Quelle Teilpegel V01 Tag
Bezeichnung M. ID IO 1 EG IO 1 1.OG IO 1 2.OG

Kletterzentrum: Parkdeck, Fahrweg Pkw (Einfahrt) 1 - - -
Kletterzentrum: Parkdeck, Fahrweg Pkw (Ausfahrt) 1 - - -
Kletterzentrum: Parkdeck Abstrahlung (offene Fassade) 1 24.7 25.2 25.5
Kletterzentrum: 17 Stpl. (offene Stpl.) 1 26.4 26.8 27.2
Kletterzentrum: 3 Stpl. (offene Stpl.) 1 4.2 4.5 4.7
Kletterzentrum: Kletterwand SW Abstrahlung 1 30.1 30.5 30.9
Kletterzentrum: Kletterwand SO Abstrahlung 1 30.5 31.0 31.4
Kletterzentrum: Kommunikationsgeräusche Freibereich 1 18.9 19.7 20.3
Kletterzentrum: Kiosk/Wirtsgarten 1 29.4 29.8 30.3
Kletterzentrum: Lüftungsanlage Bestand (Dach) 1 13.8 13.7 14.6
Kletterzentrum: Lüftungsanlage Erweiterung (Dach) 1 13.2 12.9 13.6

Teilbeurteilungspegel: Lauteste Nachtstunde (22:00 bis 23:00 Uhr)
Quelle Teilpegel V01 Nacht

Bezeichnung M. ID IO 1 EG IO 1 1.OG IO 1 2.OG
Kletterzentrum: Parkdeck, Fahrweg Pkw (Einfahrt) 1 - - -
Kletterzentrum: Parkdeck, Fahrweg Pkw (Ausfahrt) 1 - - -
Kletterzentrum: Parkdeck Abstrahlung (offene Fassade) 1 21.7 22.2 22.5
Kletterzentrum: 17 Stpl. (offene Stpl.) 1 23.4 23.8 24.2
Kletterzentrum: 3 Stpl. (offene Stpl.) 1 1.2 1.5 1.7
Kletterzentrum: Kletterwand SW Abstrahlung 1 27.1 27.5 27.9
Kletterzentrum: Kletterwand SO Abstrahlung 1 27.5 28.0 28.4
Kletterzentrum: Kommunikationsgeräusche Freibereich 1 15.9 16.7 17.3
Kletterzentrum: Lüftungsanlage Bestand (Dach) 1 13.8 13.7 14.6
Kletterzentrum: Lüftungsanlage Erweiterung (Dach) 1 13.2 12.9 13.6

Skateanlage, Standort Südost:

Beurteilungspegel Tag am Immissionsort IO 1

Immissionsorte
Beurteilungspegel Immissionsrichtwert Höhe Koordinaten

Tag Tag X Y Z
dB(A) dB(A) (m) (m) (m) (m)

IO 1 EG 53.0 55 2.00 r 588.36 999.64 102.00
IO 1 1.OG 53.9 55 4.80 r 588.36 999.64 104.80
IO 1 2.OG 54.7 55 7.60 r 588.36 999.64 107.60

Skateanlage, Alternativ-Standort (Tausch mit öffentlichem Parkplatz):

Beurteilungspegel Tag am Immissionsort IO 1

Immissionsorte
Beurteilungspegel Immissionsrichtwert Höhe Koordinaten

Tag Tag X Y Z
dB(A) dB(A) (m) (m) (m) (m)

IO 1 EG 50.7 55 2.00 r 588.36 999.64 102.00
IO 1 1.OG 51.3 55 4.80 r 588.36 999.64 104.80
IO 1 2.OG 51.9 55 7.60 r 588.36 999.64 107.60
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Berechnungsergebnisse Verkehrsgeräusche

Öffentlicher Parkplatz, Standort Nordwest:

Beurteilungspegel Tag am Immissionsort IO 1

Immissionsorte
Beurteilungspegel Immissionsgrenzwerte Höhe Koordinaten

Tag Nacht Tag Nacht X Y Z
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m) (m) (m) (m)

IO 1 EG 33.0 28.2 59 49 2.00 r 588.36 999.64 102.00
IO 1 1.OG 33.6 28.8 59 49 4.80 r 588.36 999.64 104.80
IO 1 2.OG 34.2 29.4 59 49 7.60 r 588.36 999.64 107.60

Öffentlicher Parkplatz, Alternativ-Standort (Tausch mit Skateanlage):

Beurteilungspegel Tag am Immissionsort IO 1

Immissionsorte
Beurteilungspegel Immissionsgrenzwerte Höhe Koordinaten

Tag Nacht Tag Nacht X Y Z
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m) (m) (m) (m)

IO 1 EG 36.2 31.4 59 49 2.00 r 588.36 999.64 102.00
IO 1 1.OG 37.2 32.4 59 49 4.80 r 588.36 999.64 104.80
IO 1 2.OG 38.1 33.4 59 49 7.60 r 588.36 999.64 107.60

Berechnungsergebnisse Gewerbegeräusche

BRK Station

Beurteilungspegel Tag am Immissionsort IO 1

Immissionsorte
Beurteilungspegel Immissionsrichtwerte Höhe Koordinaten

Tag Nacht Tag Nacht X Y Z
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m) (m) (m) (m)

IO 1 EG 38.6 42.9 55 40 2.00 r 588.36 999.64 102.00
IO 1 1.OG 40.3 44.6 55 40 4.80 r 588.36 999.64 104.80
IO 1 2.OG 41.8 46.1 55 40 7.60 r 588.36 999.64 107.60
IO 1a EG 42.5 46.7 55 40 2.00 r 605.69 982.95 102.00
IO 1a 1.OG 44.5 48.7 55 40 4.80 r 605.69 982.95 104.80
IO 1a 2.OG 45.8 50.0 55 40 7.60 r 605.69 982.95 107.60

Teilbeurteilungspegel: Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)
Quelle Teilpegel V04 Tag

Bezeichnung M. ID IO 1
EG

IO 1
1.OG

IO 1
2.OG

IO 1a
EG

IO 1a
1.OG

IO 1a
2.OG

BRK-Station: Parkplatz 4 22.5 23.8 25.1 14.0 16.8 21.7
BRK Station: Fahrweg Lkw 4 30.0 32.1 33.2 32.3 34.4 35.1
BRK Station: Rangieren Lkw 4 24.8 26.7 28.1 29.3 31.3 32.4
BRK Station: geräuschintensive Tätigkeiten NO 4 33.7 35.1 36.3 25.5 28.6 33.0
BRK Station: geräuschintensive Tätigkeiten SW 4 35.2 37.1 38.9 41.8 43.7 44.9

Teilbeurteilungspegel: Lauteste Nachtstunde (z.B. 22:00 bis 23:00 Uhr)
Quelle Teilpegel V04 Nacht

Bezeichnung M. ID IO 1
EG

IO 1
1.OG

IO 1
2.OG

IO 1a
EG

IO 1a
1.OG

IO 1a
2.OG

BRK-Station: Parkplatz 4 27.8 29.1 30.4 19.2 22.1 27.0
BRK Station: Fahrweg Lkw 4 36.0 38.1 39.2 38.3 40.4 41.1
BRK Station: geräuschintensive Tätigkeiten NO 4 37.9 39.3 40.5 29.7 32.8 37.2
BRK Station: geräuschintensive Tätigkeiten SW 4 39.4 41.3 43.1 46.0 47.9 49.1
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Berechnungsergebnisse Tiefgaragenzufahrt Wohnanlage

Beurteilungspegel Tag am Immissionsort IO 2 Südost

Immissionsorte
Beurteilungspegel Immissionsrichtwerte Höhe Koordinaten

Tag Nacht Tag Nacht X Y Z
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m) (m) (m) (m)

IO 2 SO EG 33.5 31.1 50 35 2.00 r 520.79 992.47 102.00
IO 2 SO 1.OG 35.1 32.7 50 35 4.80 r 520.79 992.47 104.80
IO 2 SO 2.OG 35.0 32.6 50 35 7.60 r 520.79 992.47 107.60

Teilbeurteilungspegel: Tag (06:00 bis 22:00 Uhr)
Quelle Teilpegel V04 Tag

Bezeichnung M. ID IO 2 SO
EG

IO 2 SO
1.OG

IO 2 SO
2.OG

gepl. Wohnbeb.: Fahrweg Pkw vor TG-Öffnung 4 28.0 30.2 30.0
gepl. Wohnbeb.: TG-Öffnung, Abstrahlung 4 32.0 33.5 33.3

Teilbeurteilungspegel: Lauteste Nachtstunde (z.B. 22:00 bis 23:00 Uhr)
Quelle Teilpegel V04 Nacht

Bezeichnung M. ID IO 2 SO
EG

IO 2 SO
1.OG

IO 2 SO
2.OG

gepl. Wohnbeb.: Fahrweg Pkw vor TG-Öffnung 4 25.6 27.8 27.6
gepl. Wohnbeb.: TG-Öffnung, Abstrahlung 4 29.6 31.1 30.9
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Bericht (2221002.cna)

Schallquellen
Linienquellen

Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Lw / Li Korrektur K0 Freq. Richtw.
Tag Nacht Tag Nacht Typ Wert norm. Tag Nacht

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) (dB) (Hz)
Kletterzentrum: Parkdeck, Fahrweg Pkw (Einfahrt) 1 66.8 63.7 60.1 57.0 Lw' 47,5 12.6 9.5 0.0 500 (keine)
Kletterzentrum: Parkdeck, Fahrweg Pkw (Ausfahrt) 1 66.8 63.7 60.1 57.0 Lw' 47,5 12.6 9.5 0.0 500 (keine)
Kletterzentrum: Parkdeck, Fahrweg Pkw 20 offene Stpl. (Parkdeckberech.) - 1 78.8 75.8 60.5 57.5 Lw' 47,5 13.0 10.0 0.0 500 (keine)
BRK Station: Fahrweg Lkw ~ 4 74.4 80.4 56.0 62.0 Lw' 62 -6.0 0.0 0.0 500 (keine)
gepl. Wohnbebauung: Fahrweg Pkw vor TG-Öffnung ~ 5 64.4 62.0 57.7 55.3 Lw' 47,5 10.2 7.8 0.0 500 (keine)

Flächenquellen
Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur K0 Freq. Richtw.

Tag Nacht Tag Nacht Typ Wert norm. Tag Nacht
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) (dB) (Hz)

Kletterzentrum: Kommunikationsgeräusche Freibereich 1 75.0 72.0 48.7 45.7 Lw 65 10.0 7.0 0.0 500 (keine)
Kletterzentrum: Kiosk/Wirtsgarten 1 82.5 -0.0 61.0 -21.5 Lw" 61 0.0 -82.5 0.0 500 (keine)
Kletterzentrum: Lüftungsanlage Bestand (Dach) 1 70.0 70.0 54.9 54.9 Lw 70 0.0 0.0 0.0 500 (keine)
Kletterzentrum: Lüftungsanlage Erweiterung (Dach) 1 70.0 70.0 54.9 54.9 Lw 70 0.0 0.0 0.0 500 (keine)
Skateanlage (Standort Südost) - 2 102.0 0.0 72.0 -30.0 Lw 105 -3.0 -105.0 0.0 500 (keine)
Skateanlage (Alternativ-Standort) ~ 2 102.0 0.0 72.0 -30.0 Lw 105 -3.0 -105.0 0.0 500 (keine)
BRK Station: Rangieren Lkw ~ 4 75.2 0.0 54.5 -20.7 Lw 99 -23.8 -99.0 0.0 500 (keine)
BRK Station: geräuschintensive Tätigkeiten NO ~ 4 88.0 92.2 59.4 63.6 Lw 100 -12.0 -7.8 0.0 500 (keine)
BRK Station: geräuschintensive Tätigkeiten SW ~ 4 88.0 92.2 61.1 65.3 Lw 100 -12.0 -7.8 0.0 500 (keine)

Flächenquellen vertikal
Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur Schalldämmung K0 Freq. Richtw.

Tag Nacht Tag Nacht Typ Wert norm. Tag Nacht R Fläche
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (dB) (Hz)

Kletterzentrum: Parkdeck Abstrahlung (offene Fassade) 1 83.5 80.5 60.0 57.0 Li 64 0.0 -3.0 0 221.50 3.0 500 (keine)
Kletterzentrum: Kletterwand SW Abstrahlung 1 82.0 79.0 56.6 53.6 Lw 82 0.0 -3.0 3.0 500 (keine)
Kletterzentrum: Kletterwand SO Abstrahlung 1 82.0 79.0 57.5 54.5 Lw 82 0.0 -3.0 3.0 500 (keine)
gepl. Wohnbebauung: TG-Öffnung, Abstrahlung ~ 5 70.2 67.8 60.2 57.8 Lw" 50 10.2 7.8 0.0 500 (keine)

Parkplätze
Bezeichnung M. ID Typ Lwa Zuschlag Art Berechnung nach

Tag Nacht Anzahl B Stellpl/BezGr f Beweg/h/BezGr. N Kpa Parkplatzart
(dBA) (dBA) Tag Nacht (dB)

Kletterzentrum: 17 Stpl. (offene Stpl.) 1 RLS 85.5 82.5 17 1.00 1.000 0.500 0.0 PKW-Parkplatz RLS-90
Kletterzentrum: 3 Stpl. (offene Stpl.) 1 RLS 78.0 75.0 3 1.00 1.000 0.500 0.0 PKW-Parkplatz RLS-90
Kletterzentrum: Parkdeck 16 Stpl. (Parkdeckberech.) - 1 RLS 85.2 82.2 16 1.00 1.000 0.500 0.0 PKW-Parkplatz RLS-90
Parkplatz öffentl. (Standort Nordwest) - 3 RLS 84.5 79.7 45 1.00 0.300 0.100 0.0 PKW-Parkplatz RLS-90
Parkplatz öffentl. (Alternativ-Standort) ~ 3 RLS 84.5 79.7 45 1.00 0.300 0.100 0.0 PKW-Parkplatz RLS-90
BRK-Station: Parkplatz ~ 4 ind 75.2 80.5 26 1.00 0.125 0.423 4.0 P+R-Parkplatz LfU-Studie 2007

Hindernisse

Schirme
Bezeichnung M. ID Absorption Z-Ausd. Auskragung Höhe

links rechts horz. vert. Anfang Ende
(m) (m) (m) (m) (m)

Häuser
Bezeichnung M. ID WG Einwohner Absorption Höhe

Anfang
(m)

Kletterzentrum Bestand 0 0.21
Kletterzentrum Bestand 0 0.21 2.50 r
Kletterzentrum Erweiterung 0 0.21 9.00 r
Kletterzentrum Erweiterung 0 0.21 8.00 r
Haus 0 0.21 5.40 r
Haus 0 0.21 6.00 r
Haus 0 0.21 6.00 r
Haus 0 0.21 8.00 r
Haus 0 0.21 8.50 r
Haus 0 0.21 9.00 r
Haus 0 0.21 7.00 r
Haus 0 0.21 7.00 r

Eingabedaten
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Bezeichnung M. ID WG Einwohner Absorption Höhe
Anfang
(m)

Haus 0 0.21 7.00 r
Haus 0 0.21 7.00 r
Haus 0 0.21 7.00 r
Haus 0 0.21 7.00 r
Haus 0 0.21 4.00 r
Haus 0 0.21 5.00 r
Haus 0 0.21 2.00 r
Haus 0 0.21 2.00 r
Haus 0 0.21 2.00 r
Haus 0 0.21 2.00 r
Haus 0 0.21 2.00 r
Haus 0 0.21 2.00 r
Haus 0 0.21 2.00 r
Haus 0 0.21 2.00 r
Haus 0 0.21 2.00 r
Haus 0 0.21 2.00 r
Haus 0 0.21 2.00 r
Haus 0 0.21 6.00 r
Haus 0 0.21 2.50 r
Haus 0 0.21 7.00 r
Haus 0 0.21 9.50 r
Haus 0 0.21 9.50 r
Haus 0 0.21 9.50 r
Haus 0 0.21 2.50 r
TG Rampengebäude ~ 5 0 0.21 2.50 r
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